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ECKPUNKTE  

Umsetzung der Entlastungsmaßnahmen Gas und Strom  

Final 

 

Ziel 

Möglichst rasche, umfassende und unbürokratische Entlastung der Gas- und Stromverbrau-

cher bei gleichzeitigem Erhalt von Einsparanreizen. 

 

Zeitplan 

• Stufe 1 – Soforthilfe: Entlastung der Verbraucher für Gas und Wärme im Dezember 

2022. Rechtliche Umsetzung in einem „Soforthilfepaket Gas und Wärme“, schnellst-

möglich bis Mitte November, da Versorger Vorlauf benötigen und Erstattungen mög-

lichst bereits ab 01.12. erfolgen sollen. Kabinett: 02.11. Es ist vorgesehen, dass die 

Erdgaslieferanten bereits bis zum 21. November 2022, auf ihrer Internetseite über die 

Dezember-Soforthilfe informieren müssen. 

• Stufe 2 – Gas-, Wärme- und Strompreisbremsen für Haushalte und KMU: Finanzielle 

Wirkung für Gas/Fernwärme bei nicht-industriellen Abnehmern zum 01.03.20231, für 

Strom zum 01.01.2023. Gas- und Strompreisbremse für Industrie ab 01.01.2023. 

Bündelung der Gas-, Wärme- und Strompreisbremsen in einem Gesetzgebungsver-

fahren; Kabinett: 18.11.2022; Abschluss des parlamentarischen Verfahrens noch im 

Dezember 2022 

 

Finanzrahmen 

Es steht insgesamt der erweiterte Finanzrahmen des WSF in Höhe von bis zu 200 Mrd. Euro 

bis zum Jahr 2024 zur Verfügung, aus dem neben den beiden genannten Stufen auch wei-

tere Maßnahmen abgedeckt werden müssen. Einnahmeseitig sind zusätzliche Einnahmen 

im zweistelligen Milliardenbereich aus der Abschöpfung von Zufallsgewinnen im Strombe-

reich und aus dem Solidaritätsbeitrag (1 – 3 Mrd. Euro) möglich. 

 

1. Abschlagszahlung Dezember für Gas- und Wärme („Soforthilfe“) 

Ziel 

Einmalige Entlastung der Verbraucher für Dezember 2022 für Gas und Wärme. Begünstigt 

sind alle Verbraucher, die nach Standardlastprofilen (SLP) abgerechnet werden (z. B. Haus-

halte, KMU, soziale Einrichtungen u. a.) sowie Verbraucher mit registrierter Leistungsmes-

sung (RLM) sofern ihr Verbrauch unter 1,5 GWh/a liegt und es sich nicht um Verbrauch für 

den kommerziellen Betrieb von Strom- und Wärmerzeugungsanlagen handelt. Per Sonderre-

gelung werden zusätzlich weitere Verbraucher unabhängig von ihrem Jahresverbrauch ein-

bezogen, etwa Pflege- und Rehabilitationseinrichtungen oder Bildungs- und Wissenschafts-

einrichtungen. Sofern administrativ und technisch umsetzbar sollen alle Krankenhäuser von 

 
1 Angestrebt wird eine rückwirkende Entlastung zum 1. Februar. 
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dieser Regelung ausgenommen sein, da angestrebt wird, sie über die zweite Stufe ab dem 

1.1.2023 zu entlasten (siehe hierzu Abschnitt 3). Versorger müssen möglichst bereits am 

01.12. die Erstattung erhalten, um auf Inkasso der Abschlagszahlungen verzichten zu kön-

nen, ohne finanzielle Nachteile oder Liquiditätsprobleme.  

   

Umsetzung 

• Abwicklungsstelle für Zahlungen an Versorger  

Die Erstattungen an die ca. 1.500 Versorger werden unter staatlicher Ägide abgewickelt. 

Neben der Auszahlung ist eine effiziente, unbürokratische Identitäts- und Plausibilitäts-

prüfung sowie eine stichprobenhafte Nachprüfung vorzusehen. Die Abwicklung erfolgt 

über Dienstleister zur vor- und nachgelagerten Prüfung sowie zur Zahlungsanweisung, 

die Auszahlungsabwicklung über die KfW. 

• Referenzgröße für Entlastung 

Die Entlastung entspricht bei Erdgas dem Produkt aus einem Zwölftel der Jahresver-

brauchsprognose, welcher der Abschlagszahlung im September 2022 zugrunde gelegt 

wurde, und dem für Dezember 2022 vereinbarten Arbeitspreis, ergänzt um eine anteilige 

Entlastung bei den anderen Preiselementen. Das Abstellen auf die für Dezember 2022 

vereinbarten Preise gewährleistet, dass die teilweise sehr unterschiedlichen und teils er-

heblichen Preisanstiege zum Ende des Jahres 2022 zugunsten der Letztverbraucher be-

rücksichtigt werden. Da eine genaue Berechnung des Entlastungsbetrags häufig noch 

nicht rechtzeitig zum Dezember möglich ist, entfällt - zunächst als vorläufige Maßnahme - 

die Pflicht der Kunden zum Leisten der Abschlags- oder Vorauszahlung; ein präziser Ab-

gleich mit dem ermittelten Entlastungsbetrag erfolgt dann über die nächste Rechnung.  

Bei Wärme ergibt sich die Höhe der staatlichen Entlastung durch den Betrag der Ab-

schlagszahlung im September multipliziert mit dem gesetzlich festgelegten Anpassungs-

faktor (120 %), der die Entwicklung der Wärmepreisabschläge im Zeitraum September 

bis Dezember 2022 widerspiegelt. Liegt im Einzelfall keine Abschlagszahlung September 

vor, so ermittelt der Antragsteller den Betrag nach gesetzlichen Bestimmungen auf Basis 

bestehender Größen. 

• Weitergabe von Vermietern an Mieter und von Gemeinschaften der Wohnungsei-

gentümer an Wohnungseigentümer 

Die Entlastung des Vermieters wird an die Mieter mit der Betriebskostenabrechnung für 

2022 weitergegeben, diejenige der Wohnungseigentümergemeinschaft an die Woh-

nungseigentümer mit der Jahresabrechnung für 2022. 

Mieter, die seit dem Frühjahr 2022 bereits erhöhte Betriebskostenvorauszahlungen leis-

ten, werden im Dezember 2022 von Pflicht zur Leistung des Erhöhungsbetrages befreit. 

Sie werden damit so gestellt wie Mieter, deren Abschläge im Jahr 2022 nicht erhöht wor-

den sind. Bei Neuverträgen kann davon ausgegangen werden, dass bereits an die der-

zeitigen Energiekosten angepasste Abschläge vereinbart werden. Hier wird der Mieter im 

Dezember 2022 von der Pflicht zur Leistung des Abschlages in einer pauschal festgeleg-

ten Höhe befreit. 

• Beihilferechtliche Relevanz 

Die Regelungen für Unternehmen müssen sich im Rahmen des überarbeiteten Tempo-

rary Crisis Framework (TCF) der EU-KOM halten. Da dies für die Gaspreisbremse 
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(Stufe 1 und 2) als auch für die Strompreisbremse gilt, wird die Diskussion hierzu in Ab-

schnitt 6 zusammengefasst.  

 

Voraussichtliche Kosten 

Der Mittelbedarf für die Soforthilfe im Jahr 2022 wird sich voraussichtlich auf ca. 9 Mrd. Euro 

für Gas und Wärme belaufen. Auf die Besteuerung des Abschlags wurde nach Prüfung der 

unterschiedlichen Umsetzungsmöglichkeiten u.a. unter Berücksichtigung des Bürokratieauf-

wands verzichtet.  

 

Zeitplan 

Ausgehend vom Ziel, die Erstattung der Abschläge zum 1.12.2022 an die EVU einzuhalten 

(ansonsten drohen Liquiditätsprobleme), ergibt sich folgender Zeitplan:  

• Gesetzgebungsverfahren: Kab. 2.11.; 10./11.11. BT 2/3, 11.11. BR2 (Sondersit-

zung erforderlich) 

• Anfang November: Verfahren und Regelungen für die Bestimmung der zu erstat-

tenden Abschlagshöhe sind klar.  

• Bis Mitte November: EVU ermitteln zu erstattende Abschlagssumme (Summe al-

ler Dezemberabschläge) und bereiten Nichtzahlung im Dezember durch Kunden 

IT-technisch vor. 

• 15.11. Antrag der Unternehmen auf Erstattung der Abschlagszahlung 

• 21.11 Information auf den Internetseiten der Erdgaslieferanten über die Details 

der Dezember-Soforthilfe 

• 01.12. Erhalt der Erstattung der Abschlagszahlung 

 

 

2. Gas- und Wärmepreisbremse SLP-Kunden (insb. Haushalte und KMU) 

Ziel 

Entlastung von Haushalten und KMU bei ihren Gas- und Wärmekosten anhand der Empfeh-

lungen der Gaskommission (Stufe 2). Ab 01.3.23 bis 30.04.24 soll SLP Kunden mit Ausnah-

men und Erweiterungen entlang der Kundengruppe, die auch von der Soforthilfe Gebrauch 

machen konnten (siehe Abschnitt 1), eine Entlastung mittels eines garantierten Gas-Brutto-

preises von 12 ct/kWh für 80% der prognostizierten Jahresverbrauchs gewährt werden; bei 

Fernwärme von 9,5 ct/kWh. Diese Preisbremse soll auch für Wohneinheiten gelten, die Gas 

über eine RLM beziehen. Staatliche, staatlich anerkannte oder gemeinnützige Einrichtungen 

des Bildungs-, Wissenschafts- und Forschungsbereichs mit einem Verbrauch unter 1,5 

GWh/a sollen unter die Gas- und Wärmepreisbremse ab dem 1.3.23 bis 30.04.24 fallen. 

Es wird darüber hinaus eine rückwirkende Entlastung zum 1. Februar angestrebt. 

Der Differenzbetrag zum Vertragspreis soll als verbrauchsunabhängige Prämie ausgezahlt 

werden. Der Einsparanreiz bleibt daher vollständig erhalten. Bei der Fernwärme gilt dies un-

abhängig vom Gasanteil an der Wärmeerzeugung. 
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Umsetzung 

• Die von der Gaskommission vorgeschlagenen Parameter (80% des prognostizierten Jah-

resverbrauchs zu einem Bruttopreis von 12 ct/kWh (Gas) bzw. 9,5 ct/kWh (Fernwärme)) 

sollen übernommen werden. Dazu bedarf es einer rechtlichen Verankerung. Diese Rege-

lung soll ab 01.03.23 bis 30.04.24 gelten. 

• Durch das Modell einer "Auf"-Entlastung steigt die Missbrauchsgefahr. Die Gaskommis-

sion hat deshalb darauf verwiesen, entsprechende Mechanismen vorzusehen, welche 

diese Risiken gezielt eingrenzen. Zurzeit werden verschiedene Lösungsmöglichkeiten 

überprüft.  

• Ausgestaltung steuerliche Anrechnung als geldwerter Vorteil: Bei Haushalten mit einem 

Einkommen ab 75.000 Euro soll die staatliche Entlastung ab 2023 besteuert werden. 

• Die Regelungen für Unternehmen müssen sich im Rahmen des überarbeiteten TCF der 

EU-KOM bewegen. Die Diskussion hierzu ist in Abschnitt 6 zusammengefasst.  

 

Voraussichtliche Kosten 

Der Mittelbedarf im Zeitraum 01.03.2023 bis 30.04.2024 für die Gas- und Wärmepreis-

bremse für SLP-Kunden wird auf ca. 33 Mrd. Euro geschätzt. Bei der Schätzung ist jedoch 

die Unsicherheit durch die Preisentwicklung zu berücksichtigen.   

Zeitplan 

Inkrafttreten gesetzliche Regelung bis Weihnachten 2022 zwingend.  

• Kab. 18.11., BT 1 22.11.; BT 2/3. 01.12.; BR2 16.12.2022 mit FV 

 

 

3. Gas- und Wärmepreisbremse RLM-Kunden (insb. Industrie) 

Ziel 

Mit der Gas- und Wärmepreisbremse sollen die Energiekosten für die Industrie substanziell 

gesenkt werden, um die Risiken für Wachstum und Beschäftigung in der Krise zu dämpfen. 

Zudem sollen wichtige Wertschöpfungsketten erhalten bleiben und verhindert werden, dass 

wichtige Grundstoffindustrien dauerhaft in das Ausland abwandern. Gleichzeitig sollen die 

Einsparanreize vollständig erhalten bleiben. 

 

Umsetzung 

• Die Vorschläge der Gaskommission sollen bestmöglich umgesetzt werden: Vom 

01.01.2023 bis 30.04.2024 sollen Unternehmen mit einem Gasverbrauch über 1,5 GWh/a 

(RLM-Kunden) und ggf. weitere entlang der Definition der Gruppe in der Soforthilfe 

(Stufe 1) eine Entlastung mittels eines Garantiepreises von 7 ct/kWh (netto) für 70% der 

Verbrauchsmenge, bezogen auf den Verbrauch von November 2021 bis Oktober 2022, 

gewährt werden. Entsprechendes soll für Wärmekunden mit einem Verbrauch > 1,5 

GWh/a gelten. Soweit technisch und administrativ umsetzbar sollen alle Krankenhäuser 

unabhängig von der Höhe ihres Gasverbrauchs dieser Regelung unterliegen. Dies gilt 
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auch für und alle staatlichen, staatlich anerkannten oder gemeinnützigen Einrichtungen 

des Bildungs-, Wissenschafts- und Forschungsbereichs mit einem Gasverbrauch über 

1,5 GWh/a. Stromerzeugungskraftwerke werden dagegen von dieser Regelung ausge-

schlossen, um die Gasverstromung nicht zu subventionieren.  

• Die Entlastung erfolgt unabhängig vom tatsächlichen Verbrauch, um die Einsparanreize 

zu erhalten.  

• Bundesweit betrifft die Regelung ca. 25.000 Unternehmen sowie ggf. ca. 1.900 zugelas-

sene Krankenhäuser und alle staatlichen, staatlich anerkannten oder gemeinnützigen 

Einrichtungen des Bildungs-, Wissenschafts- und Forschungsbereichs. Die Gaspreis-

bremse soll auf die energetische und die stoffliche Nutzung des Gases angewendet wer-

den. Die teilnehmenden Unternehmen melden dies beim Energieversorger an, die Mel-

dung wird öffentlich bekanntgemacht. 

• Der Großteil der unter diese Regelung fallenden Großkunden dürfte über Versorger ab-

rechnen, so dass prinzipiell die gleichen Mechanismen wie bei den SLP-Kunden (siehe 

Abschnitt 2) zur Anwendung kommen kann. 

• Die Regelungen für Unternehmen müssen sich im Rahmen des überarbeitetem TCF der 

EU-KOM bewegen. Die Diskussion hierzu ist in Abschnitt 6 zusammengefasst.  

 

Kostenschätzung 

Der Finanzbedarf für die Bereitstellung eines vergünstigten Grundkontingents für Nicht-SLP-

Kunden (Industrie) wird für Gas über die Laufzeit von 01.01.2023 bis 30.04.2024 auf ca. 

21 Mrd. Euro geschätzt. Bei der Schätzung ist jedoch die Unsicherheit durch die Preisent-

wicklung zu berücksichtigen.   

Zeitplanung 

Inkrafttreten gesetzliche Regelung bis Weihnachten 2022 zwingend. Umsetzung von Strom- 

und Gaspreisbremse für Industrie muss zeitgleich erfolgen. 

• Gas- und Strompreisbremse für Industrie ab 01.01.2023.  

• Kabinett: 18.11., BT 1 22.11.; BT 2/3. 01.12.; BR2 16.12. 22 mit FV 

• Inkrafttreten vor dem 01.01.2023. 

 

 

4. Strompreisbremse für SLP-Kunden (insb. Haushalte und KMU) 

Ziel 

Entlastung von Haushalten, KMU und kleineren Einrichtungen bei ihren Stromkosten, ohne 

Einsparanreiz des Preissignals aufzuheben. Mechanismen orientieren sich dabei an den 

Vorschlägen der Gaskommission für Stufe 2 (siehe Abschnitt 2).  

Umsetzung 

• Stufe 1 (Soforthilfe, siehe Abschnitt 1) aus dem Vorschlag der Gaskommission wird 

nicht auf Strom übertragen, da Strompreisbremse für alle Letztverbraucher bereits ab 

1.1.2023 wirken soll.  
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• Ab Januar 2023 Entlastung, berechnet auf Basis einer Deckelung auf 40 ct/kWh 

(brutto) für ein Grundkontingent von bis zu 80% des historischen Verbrauchs bei 

Haushalten und KMU. Sofern die operative Umsetzung nicht sofort zum 1. Januar 

2023 möglich ist, soll die Entlastung zu einem späteren Zeitpunkt rückwirkend zu die-

sem Datum realisiert werden. Laufzeit der Deckelung bis 30.04.2024.  

• Der historische Verbrauch bemisst sich voraussichtlich an der durch den Verteilnetz-

betreiber erstellten Jahresverbrauchsprognose. Dadurch werden administrative Prob-

leme bei (ggf. mehrfachen) unterjährigen Versorgerwechseln sowie SLP-Neuan-

schlüssen vermieden.  

• Eine zielgenauere, handhabbare Unterscheidung zwischen privaten und gewerbli-

chen Kunden als die Unterscheidung zwischen SLP und nicht-SLP Kunden wird pa-

rallel weiterhin geprüft. 

• Die Regelungen müssen sich im Rahmen des überarbeiteten TCF der EU-KOM be-

wegen. Die Diskussion hierzu ist in Abschnitt 6 zusammengefasst.  

 

Kostenschätzung 

Nach aktuellen Schätzungen könnte sich der Mittelbedarf im Zeitraum 01.01.2023 bis 

30.04.2024 für die Strompreisbremse bei SLP-Kunden auf ca. 23 – 33 Mrd. Euro belaufen. 

Der Mittelbedarf hängt dabei entscheidend von der weiteren Entwicklung der Strompreise ab. 

Der Zuschuss des WSF für die Strompreisbremse ist begrenzt, so dass Möglichkeiten der 

Umsetzung insb. von Einnahmen aus der Abschöpfung und dem Solidaritätsbeitrag abhän-

gen. 

 

Zeitplan 

Inkrafttreten gesetzliche Regelung bis Weihnachten 2022. Umsetzung zeitgleich mit Gas-

preisbremse. 

• Kabinett: 18.11., BT 1 22.11.; BT 2/3. 01.12.; BR2 16.12.2022 

• Vertriebe bereiten Entlastung bis ca. Ende Februar vor; Entlastung wird ab ca. An-

fang März umgesetzt und dann rückwirkend zum 1. Januar 2023 gewährt, anschlie-

ßend immer direkt monatliche Entlastung  

 

 

5. Strompreisbremse für nicht-SLP-Kunden (insb. Industrie) 

Ziel 

Auch die Strompreise für industrielle Verbraucher sollen substanziell gesenkt werden, unter 

Beibehaltung der Anreize zum Energiesparen. In Anlehnung an die Empfehlungen der Gas-

kommission werden 70% des historischen Verbrauchs zu einem vergünstigten Tarif bereitge-

stellt.  

 

Umsetzung 

• Es werden grundsätzlich alle Verbraucher mit Nicht-SLP-Entnahmestelle erfasst, dies 

werden vor allem Industrieunternehmen sein. Dies schließt zum einen Unternehmen 
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und Einrichtungen mit RLM zum anderen aber auch Unternehmen und Einrichtungen, 

die sich Strom am Großmarkt oder Spot-Markt beschaffen. Insbesondere Letztere 

werden von den Preisanstiegen direkt betroffen sein. Soweit technisch und administ-

rativ umsetzbar sollen alle Krankenhäuser unabhängig von der Höhe ihres Stromver-

brauchs dieser Regelung unterliegen. 

• Entlastung auf Basis eines garantierten Preises von 13 ct/kWh (netto) für ein Strom-

Grundkontingent von 70% des historischen Verbrauchs.  

• Laufzeit: 01.01.2023 bis zunächst 31.12.2023 entsprechend Vorgabe TCF, ggf. Ver-

längerung (falls TCF verlängert wird). 

• Der historische Verbrauch bemisst sich voraussichtlich am durch den Messstellenbe-

treiber gemessenen Jahresverbrauch für das Jahr 2021. Dadurch werden administra-

tive Probleme bei (ggf. mehrfachen) unterjährigen Versorgerwechseln vermieden. 

• Die Regelungen für Unternehmen müssen sich im Rahmen des überarbeiteten TCF 

der EU-KOM bewegen. Die Diskussion hierzu ist in Abschnitt 6 zusammengefasst.  

 

Kostenschätzung 

Nach aktuellen Schätzungen kann sich der Mittelbedarf im Zeitraum 01.01.2023 bis 

30.04.2024 für die Strompreisbremse bei nicht-SLP-Kunden auf ca. 30 – 36 Mrd. Euro belau-

fen. Er hängt insbesondere auch von der weiteren Entwicklung der Strompreise ab. Der Zu-

schuss des WSF für die Strompreisbremse insgesamt wurde auf 30 Mrd. Euro begrenzt, so 

dass Möglichkeiten der Umsetzung von Einnahmen aus der Abschöpfung und dem Solidari-

tätsbeitrag abhängen.  

 

Zeitplanung 

Inkrafttreten gesetzliche Regelung bis Weihnachten 2022 zwingend. Umsetzung von Strom- 

und Gaspreisbremse für Industrie muss zeitgleich erfolgen. 

• Kabinett: 18.11., BT 1 22.11.; BT 2/3. 01.12.; BR2 16.12.2022  

• Vertriebe bereiten Entlastung bis ca. Ende Februar vor; Entlastung wird ab ca. An-

fang März umgesetzt und dann rückwirkend zum 1. Januar 2023 gewährt, anschlie-

ßend immer direkte monatliche Entlastung.  

 

 

6.  Beihilferechtliche Prüfung von Strom- und Gaspreisbremse / Vereinbarkeit 

mit TCF 

• KOM hat am 28.10. ein überarbeitetes TCF veröffentlicht. 

• Die Regelungen von Strom- und Gaspreisbremse für Unternehmen müssen im Ein-

klang mit dem überarbeiteten TCF der EU-KOM angepasst werden. Es besteht er-

heblicher Anpassungsbedarf, insbesondere betreffend größere Unternehmen bzw. 

großen Entlastungssummen.  

• Um eine passende Lösung für eine Förderung möglichst nah an den Vorschlägen der 

Gas-Kommission (die auch auf die Strompreisbremse übertragen werden sollen) zu 

erreichen, wurden intensive und erfolgreiche Verhandlungen mit der DG COMP zur 

Überarbeitung des TCF geführt. Die Preisbremsen können sich – unter Beachtung 
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der Voraussetzungen der BKR Bundesregelung Kleinbeihilfen, insbesondere der gel-

tenden Obergrenzen für Kleinbeihilfen – auf Abschnitt 2.1 TCF und darüber hinaus 

auf Abschnitt 2.4 TCF stützen. In Bezug auf Abschnitt 2.4 TCF ist dann noch eine na-

tionale Umsetzung in Form eines notifizierungspflichtigen Gesetzes oder einer Bun-

desregelung erforderlich und es sind die spezifischen Vorgaben einzuhalten. Darüber 

hinaus wird es – bei Entlastungen über 150 Mio. Euro – auch noch die Notwendigkeit 

von Einzelverfahren bei der EU-KOM geben. 

• Aufgrund der erreichten Änderungen des TCF können die Grundmechanismen der 

Vorschläge der Gaspreiskommission für Verbraucherinnen und Verbraucher sowie für 

Unternehmen bis zu der Obergrenze der BKR Bundesregelung Kleinbeihilfen grund-

sätzlich eingehalten werden. Die Anpassung an das TCF dürfte für einzelne Gruppen 

von Unternehmen aber eine Modifikation der Mechanismen der beschriebenen Gas- 

und Strompreisbremsen bedeuten und setzt administrative Verfahren voraus. Dies gilt 

insbesondere bei der Kumulierung mehrerer Förderungen, soweit in der Ausgestal-

tung auf die Entnahmestellen abgestellt wird, sowie gleichzeitiger Strom- und Gasent-

nahme. Die Kriterien für die Zugehörigkeit zu den unterschiedlichen Gruppen dürften 

im Kern auf Verbrauch und Kosten von Strom, Gas und Fernwärme sowie für beson-

ders große Unternehmen ggf. Nachweise zum EBITDA umfassen.  

• Aktuell werden Umsetzungsvarianten geprüft, die eine möglichst weitreichende admi-

nistrationsarme Abwicklung innerhalb der Preisbremsen-Mechanismen erlauben.  

 

7. Stabilisierung Strom-Übertragungsnetzentgelte 

Ziel 

Die Übertragungsnetzentgelte für das Jahr 2023 sollen durch einen Zuschuss zur anteiligen 

Finanzierung der Übertragungsnetzkosten auf dem Niveau des Jahres 2022 stabilisiert wer-

den. Dadurch werden Stromverbraucher entlastet. 

Umsetzung 

• Entsprechend dieser politischen Zielsetzung haben die Übertragungsnetzbetreiber 

am 5. Oktober 2022 bereits entsprechende vorläufige Netzentgelte veröffentlicht (An-

passung zum 1.1. 2023 weiterhin möglich). 

• Zur Stabilisierung sollen die Übertragungsnetzbetreiber ab 1.1.2023 einen Zuschuss 

im Rahmen der Strompreisbremse erhalten.  

• Fallen Finanzierungsbedarf der Übertragungsnetzbetreiber und Einnahmen aus Ab-

schöpfungsmechanismus zeitlich auseinander, soll eine Zwischenfinanzierung über 

vorhandene Haushaltsmittel auf dem EEG-Konto möglich sein. 

• Beihilferechtliche Fragen sind noch zu klären. 

 

Voraussichtliche Entlastungen 

Damit die Übertragungsnetzentgelte für das Jahr 2023 auf dem Niveau des Jahres 2022 sta-

bilisiert werden können, ist nach aktuellen Prognosen ein Zuschuss in Höhe von knapp 

13 Mrd. Euro notwendig. Das Entlastungsvolumen entspricht der Zuschusshöhe. 

Zeitplanung 

Die gesetzlichen Regelungen zur Umsetzung der Maßnahme müssen zwingend noch im 

Jahr 2022 in Kraft treten und werden Teil des Gas- und Strompreisbremsengesetzes sein. 
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8. Abschöpfung Zufallsgewinne Strommarkt 

Ziel 

Abschöpfung von Zufallsgewinnen im Strommarkt zur Deckung der Ausgaben für die Strom-

preisbremse. 

Umsetzung 

• Abschöpfung von Zufallsgewinnen in der Stromerzeugung über eine technologiespe-

zifische Erlösobergrenze (sog. „Treppenansatz“). Sicherheitszuschläge schützen An-

lagenbetreiber vor unbilliger Härte. 

• Von den berechneten Abschöpfungsbeträgen werden 90% abgeschöpft. 10% verblei-

ben beim Erzeuger, um Anreize für effizientes Verhalten am Markt zu erhalten.  

• Terminmarktgeschäfte und Langfristverträge bei EE-Anlagen („Grüne PPAs“) werden 

berücksichtigt.  

• Die Auswahl der abzuschöpfenden Technologien entspricht den EU-Vorgaben: Ein-

geschlossen sind erneuerbare Energien, Kernenergie, Mineralöl, Abfall und Braun-

kohle. Ausgenommen sind Speicher, Steinkohle, Erdgas, Biomethan und Sonder-

gase. 

• Die Umsetzung erfolgt rückwirkend ab dem 1.9.2022. Spätestens ab diesem Datum 

konnten die Anlagenbetreiber nicht mehr darauf vertrauen, dass sie ihre Zufallsge-

winne behalten können. 

• Die Laufzeit der Abschöpfung wird auch im Lichte der Review durch die EU-Kommis-

sion festgelegt. 

• Die Umsetzung erfolgt durch Selbstveranlagung der Anlagenbetreiber mit nachgela-
gerter Kontrolle durch die BNetzA. 

 

Voraussichtliche Einnahmen 

Die über die Abschöpfung erzielten Einnahmen werden auf einen zweistelligen Milliardenbe-

trag geschätzt.  

EU-Rechtsrahmen 

Abschöpfung ist zwingend vorgegeben durch unmittelbar geltende EU-Notfall-Strom-VO (gilt 

ab 1.12.2022). Einer früheren Abschöpfung steht die VO nicht im Weg.  

Sofern keine technologiespezifische Erlösobergrenze bestimmt wird, sind EU-rechtlich alle 

Erlöse oberhalb von 180 € /MWh abzuschöpfen. 

Zeitplanung 

• Umsetzung von Strompreisbremse und Abschöpfung Zufallsgewinne Strommarkt er-

folgt in einem Gesetz (Strompreisbremsegesetz): Kabinett: 18.11., BT 1 22.11.; BT 

2/3. 01.12.; BR2 16.12.2022 

• Abschöpfung wird operativ schnellstmöglich vorbereitet und ca. im März 2023 in Kraft 

gesetzt, dann rückwirkend bis zum 1.9.2022. 
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9. Abschöpfung Gas, Öl, Kohle und Raffinerien („Solidarity Contribution") 

Ziel 

Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben für die Strompreisbremse parallel zur 

Abschöpfung von Zufallsgewinnen im Strombereich.  

Umsetzung 

• In den Anwendungsbereich fallen Unternehmen in den Bereichen Erdöl, Erdgas, 

Kohle, die mindestens 75% ihres Umsatzes durch Förderung, Bergbau, Raffination 

oder die Herstellung von Koksofenprodukten erzielen. Reine Importeure und Händler 

sind daher ausgeschlossen. 

• Der Beitrag unterliegt EU-rechtlich einer zeitlichen Beschränkung auf die Fiskaljahre 

2022 und 2023.  

• Der Vollzug des Beitrags findet voraussichtlich 2024 statt.  

 

Einnahmen 

Es ist von einer geringen Zahl an Verpflichteten auszugehen, zudem ist der Beitrag zeitlich 

begrenzt, so dass die Einnahmen für 2023/2024 lediglich auf 1 – 3 Mrd. Euro geschätzt wer-

den. Die Mittel werden zur Finanzierung der Strompreisbremse eingesetzt.  

Zeitplanung 

• Das Vorhaben ist EU-rechtlich zwingend bis zum 31.12.22 umzusetzen.  

 

 

10. Härtefallregelungen 

Durch die oben dargelegten Energiepreisbremsen werden alle Verbraucher entlastet. Sie er-

reichen nicht nur Privathaushalte, KMU und Industriebetriebe, sondern im vollen Umfang 

auch Krankenhäuser, sozialen Dienstleister sowie Einrichtungen aus dem Bereich Bildung, 

Wissenschaft und Forschung und der Kultur.  

Die Gas- und Wärme-Kommission hatte darüberhinausgehend vorgeschlagen, für Härtefälle, 

die von den Energiepreisbremsen nicht ausreichend entlastet werden, zusätzliche Unterstüt-

zungswege zu öffnen. Dies greift die Bundesregierung auf. Darüber hinaus strebt die Bun-

desregierung eine Härtefallregelung für selbstgenutztes Wohneigentum, wo die Bevorratung 

anderer Heizmittel (bspw. Öl, Holzpellets) zu unzumutbaren Belastungen führt, an. 

Begleitend zur Umsetzung der Energiepreisbremsen sollen folgende Härtefallregelungen 

ausgearbeitet werden.  

KMU  

Ziel: Unterstützung von Unternehmen, für die die Entlastung durch das Aussetzen des De-
zember-Abschlags nicht ausreichend ist, um den Zeitraum bis zum Inkrafttreten der zweiten 
Stufe der Gaspreisbremse im März zu überbrücken.  
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Zielgruppe: KMU mit einem Mindestjahresverbrauch von ca. 10.000 kWh im Jahr 2021, die 
unter die Gaspreisbremse für Privathaushalte/KMU fallen (SLP-Kunden). 

Funktionsweise: Auf Antrag wird den Unternehmen eine weitere Abschlagszahlung im Ja-
nuar 2023 erlassen. Bedürftigkeit ist zu belegen durch den Nachweis, dass sich der Gaspreis 
für das jeweilige Unternehmen im Vergleich zur Vorkrisensituation (2021) mindestens ver-
vierfacht hat (zum Stand Aug. 2022).  

Administration: Antragstellung und Abwicklung soll über die Länder erfolgen, die Strukturen 
der Corona-Hilfen sollen genutzt werden. Die Finanzierung der KMU-Härtefallregelung über-
nehmen Bund und Länder je zur Hälfte. Bei weiterem Unterstützungsbedarf, etwa bei Klein-
gewerbe (<10.000 kWh/a), können Länder tätig werden. 

Finanzvolumen: 2 Mrd. Euro, hälftige Finanzierung Bund und Länder. 

Zuständigkeit: BMWK 

MieterInnen / selbstnutzende Wohneigentümer/Innen 

Ziel: Passgenaue Hilfe über den Zugang zu Leistungen des SGB II/SGB XII durch verlän-

gerte Antragsfristen und angepasste Regelungen zur Vermögensanrechnung. 

Zielgruppe: MieterInnen sowie selbstnutzende WohneigentümerInnen, die durch hohe 

Nachforderungen aus Heiz- und Warmwasserrechnungen oder durch Aufwendungen für die 

Bevorratung anderer Heizmittel (bspw. Öl, Holzpellets) im Monat der Zahlungsfälligkeit finan-

ziell überfordert sind.   

Funktionsweise: Sonderregelungen im Bürgergeld für bestimmte Fallkonstellationen, z.B.:  

• Ausnahme von den hohen Vermögensfreibeträgen in der Karenzzeit für einmonatige 

Leistungsansprüche,  

• Befristete Antragsrückwirkung auf drei Monate bei Vorliegen von Nachzahlungsforde-

rungen oder angemessene Heizmittelbevorratung 

• Folgeänderungen zur Schuldenübernahme im SGB XII, um abweichende Vermö-

gensfreigrenzen zu vermeiden. 

Administration: Im Rahmen des Bürgergelds durch die Jobcenter/Sozialämter 

Finanzvolumen: max. 500 Millionen Euro. 

Zuständigkeit: BMAS 

Wohnungsunternehmen 

Ziel: Unkomplizierte Kreditbereitstellung für Wohnungsunternehmen, die aufgrund der ge-

stiegenen Energiekosten in besonderen Finanzierungsschwierigkeiten sind.  

Zielgruppe: Besondere Einzelfälle bei Wohnungsunternehmen  

Funktionsweise: Härtefallhilfen, in Form von durch den Bund abgesicherten (Sofort-)Kredi-

ten) in Einzelfällen – analog zu den Härtefallhilfen während der Corona-Pandemie, d. h. über 

die Länder. 

Administration: Abwicklung von einzelfallbezogenen Härten in Administration der Län-

der/Landesförderbanken. Bei Zahlungsausfall des Kreditnehmers kann Landesförderbank 

die Absicherung durch den Bund in Anspruch nehmen und entsprechende Beträge aus dem 

WSF fordern.  

Finanzvolumen: Vom Bund abzusicherndes Kreditvolumen von max. 1,1 Mrd. Euro (bis 

Ende 2023).  
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Zuständigkeit: BMWSB 

Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen 

Ziel: Schnelle Finanzhilfe zur Vermeidung von Insolvenzen von Krankenhäusern und Pflege-

einrichtungen von Oktober 2022 bis 30. April 2024 (gesamte Laufzeit). 

Zielgruppe: Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen  

Funktionsweise: Umsetzung über das Bundesamt für Soziale Sicherung. Von dort erfolgt 

anschließend a) mithilfe der Länder für die Krankenhäuser sowie b) der Pflegekassen für die 

Einrichtungen der Pflege die Verteilung auf die einzelnen Einrichtungen. 

Administration: Rechtsverordnung über Voraussetzungen für die Weiterleitung von WSF-

Mitteln. Gründung eines eigenen Fonds „Krankenhaus und Pflege“ im Zuständigkeitsbereich 

von BMG.  

1. Phase Oktober 2022 bis März 2023: 

Krankenhäuser: Abschlagszahlungen als Liquiditätshilfen für zugelassene Krankenhäuser, 

zur Deckung Kostensteigerungen bei Energiekosten abzgl. Eigenbeteiligung. Auszahlung 

über BAS auf Antrag der zugelassenen Krankenhäuser über die Länder. 

Pflege: Direkterstattung von Energie-Mehrkosten analog zum Pflegeschutzschirm, außerhalb 

der Entgelte. Nachgewiesene Mehrkosten durch Energiepreissteigerungen werden übernom-

men, Spitzabrechnung am Ende der Pflegesatzperiode. 

2. Phase: Ergänzung der Gas- und Wärmepreisbremse ab März 2023 bis 30. April 2024 

Ausgleich der Kostendifferenz für Gas (und andere Energieträger), nach o. g. Verfahren zur 

Umsetzung der Förderleistungen. Dabei Erstattung Mehrkosten durch Differenz zwischen 

Gaspreis Frühjahr 2022 zu 12 ct/kWh ab März 2023 sowie zu nicht gedeckelten 20% Gas-

verbrauchs, respektive 7 ct/kWh und 30 % nicht gedeckeltem Gasverbrauch bei Kranken-

häusern. 

Finanzvolumen: 8 Milliarden Euro für die gesamte Laufzeit. 

Zuständigkeit: BMG. 

Soziale Dienstleister des Bundes für Rehabilitation und Teilhabe  

Ziel: Zuschuss zu den Energiekosten für soziale Dienstleister (Tagesangebote und statio-

näre Einrichtungen der Rehabilitation und Teilhabe) zusätzlich zu Gas- und Wärmepreis-

bremsen/ Soforthilfe.  

Zielgruppe: Rehabilitationsdienste sowie Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, die 

Vorsorge-, Rehabilitations- oder Teilhabeleistungen nach SGB III, V, VI, VII, IX erbringen so-

wie vom Bund und den Sozialversicherungsträgern (mit-)finanziert werden und in denen sich 

die Teilnehmenden mindestens ganztägig/stationär aufhalten.  

Funktionsweise: Auszahlung eines einmaligen Energiekosten-Zuschusses auf Basis der 

Energiekosten der sozialen DL im Jahr 2022.  

Administration: Gründung eines eigenen Fonds „Rehabilitation und Teilhabe“ im Zuständig-

keitsbereich von BMAS. Abwicklung über SV-Träger (Antragsprüfung) und BAS (Mittelver-

waltung und Auszahlung). 

Finanzvolumen: 1 Mrd. Euro 

Zuständigkeit: BMAS 
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Soziale Träger 

Ziel: Unterstützung für Erbringer sozialer Dienstleistungen im System der Sozialversicherun-

gen sowie sonstigen Organisationen und Einrichtungen der sozialen Infrastruktur.  

Zielgruppe: Organisationen und Einrichtungen, die den gesellschaftlichen Zusammenhalt 

sichern und die Demokratie stärken, soweit aus Bundesmitteln in Form von Zuwendungen 

förderbar und im Bereich der Bundeszuständigkeit tätig. 

Funktionsweise: Ausrichtung auch auf indirekte Kostensteigerungen (Wasser, Verpflegung, 

etc.) in den Blick nehmen. Bedarfsermittlung z. B. über Vergleich der Betriebskosten 

2022/2023 mit zurückliegenden Referenzjahren, bei Abzug wg. Sparanreiz. Alternativ auch 

Zuschuss zu – ab März 2023 - nicht subventionierten 20% des Energieverbrauchs. 

Administration: noch nicht geklärt 

Finanzvolumen: 1 Mrd. Euro  

Zuständigkeit: BMFSFJ 

Außeruniversitäre Forschung 

Ziel: Verhinderung einer Einschränkung des Forschungsbetriebs sowie eines irreparablen 

Verlusts von gesellschaftlich relevanten Forschungsergebnissen. Insbesondere Schutz der 

Betreiber von Großeinrichtungen der Grundlagenforschung, Kühlsysteme für Bioproben und 

Höchstleistungsrechner u. a.  

Zielgruppe: Außeruniversitäre Forschungseinrichtungen mit hohem Energieverbrauch: Zen-

tren der Helmholtz-Gemeinschaft, Einrichtungen der Leibniz-Gemeinschaft, Max-Planck-Ge-

sellschaft, Fraunhofer-Gesellschaft u. a. Einrichtungen.  

Funktionsweise: Ausgleich der Energiekosten, die nicht von den Energiepreisbremsen ab-

gedeckt sind, ggf. anteilig wg. Sparanreizen.  

Administration: Höhe der Hilfe wird vom Betreuungsreferat im BMBF bestimmt. Auszahlung 

über Aufschlag auf die institutionelle Förderung des Bundes, Prüfung über Darlegung der tat-

sächlichen Energiekosten im Jahresabschluss. 

Finanzvolumen: 0,5 Mrd. Euro  

Zuständigkeit: BMBF 

Kultur 

Für die Kultur wird eine Härtefallregelung im Rahmen des WSF erarbeitet. 
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Besprechung des Bundeskanzlers  

mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder 

am 2. November 2022 

 
 
 

Beschluss 
 

 
 

Der völkerrechtswidrige Angriffskrieg des russischen Präsidenten auf die Ukraine sorgt 

weltweit weiter für großes Leid. Die globalen Auswirkungen des Krieges stellen auch 

Deutschland vor enorme Herausforderungen. Insbesondere die stark gestiegenen 

Energiekosten sind eine wachsende Belastung für die Bürgerinnen und Bürger sowie 

die Wirtschaft. 

 

Bei der Bewältigung dieser außergewöhnlichen Lage stehen Bund und Länder eng 

zusammen. Gemeinsam arbeiten sie daran, die Energieversorgung sicherzustellen 

und Maßnahmen zum Energiesparen umzusetzen. Gemeinsam setzen sie sich dafür 

ein, die stark steigenden Energiekosten bezahlbar zu halten. Gemeinsam sorgen sie 

dafür, Bürgerinnen und Bürger sowie die Unternehmen und Einrichtungen zu 

entlasten. Und gemeinsam arbeiten sie daran, den Umstieg auf erneuerbare Energien 

zu beschleunigen.  

 

Der Bund hat drei umfangreiche Entlastungspakete und einen wirtschaftlichen 

Abwehrschirm auf den Weg gebracht. Die Länder haben darüber hinaus eigene 

Entlastungs- und Unterstützungsmaßnahmen bereitgestellt.  

 

Die Maßnahmen führen zu einer erheblichen finanziellen Belastung für die öffentlichen 

Haushalte von Bund, Ländern und Kommunen. Mit diesem Beschluss nehmen die 

Bundesregierung und die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder eine 

Gesamteinigung zur finanziellen Lastenverteilung vor. 
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Der Bundeskanzler und die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder 

fassen folgenden Beschluss: 

 

1. Der Bundeskanzler und die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder 

danken den Mitgliedern der ExpertInnen-Kommission Gas und Wärme. Die 

Kommission hat am 31. Oktober 2022 nach intensiven Beratungen ihren 

Abschlussbericht „Sicher durch den Winter“ vorgelegt.  

 

2. Der Bund spannt einen wirtschaftlichen Abwehrschirm mit einem Volumen von 

200 Milliarden Euro auf. Nachdem der Deutsche Bundestag das entsprechende 

Gesetz zum Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) beschlossen hat, hat in der 

letzten Woche der Bundesrat zugestimmt. Damit stehen die finanziellen Mittel zur 

Verfügung, um die Verbraucherinnen und Verbraucher sowie Unternehmen und 

Einrichtungen bei den aufgrund des russischen Angriffskrieges stark gestiegenen 

Strom- und Gaskosten umfangreich zu unterstützen.  

 

Der Bund greift die Vorschläge der ExpertInnen-Kommission Gas und Wärme auf. 

Er wird eine Gas- und Strompreisbremse einführen, von der alle profitieren, die 

Gas oder Strom verbrauchen:  

 

a. Für die Gaspreisbremse hat die ExpertInnen-Kommission Gas und Wärme 

Vorschläge vorgelegt, die von der Bundesregierung aufgegriffen werden. Die 

Gaspreisbremse wird wie von den Expertinnen und Experten vorgeschlagen, 

zum 1. März 2023 eingeführt. Eine Rückwirkung zum 1. Februar 2023 wird 

angestrebt. Sie gilt bis April 2024. Die Bremse wirkt für Gas und Fernwärme. 

Sie gilt für Verbraucherinnen und Verbraucher im sogenannten Standard-

lastprofil (SLP) sowie Verbraucherinnen und Verbraucher (außer Strom- und 

Wärmeerzeugungsanlagen) mit registrierter Leistungsmessung (RLM), sofern 

ihr Verbrauch unter 1,5 Gigawattstunden pro Jahr liegt. Also für private 

Haushalte und Kleine und Mittlere Unternehmen (KMU) ebenso wie für Vereine 

etc. Dem Vorschlag der Expertenkommission folgend, erhalten die 

Verbraucherinnen und Verbraucher dabei eine regelmäßige monatliche 

Entlastung, die sich an 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs bemisst. Als 
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Vorjahresverbrauch gilt die Jahresverbrauchsprognose, die der Abschlags-

zahlung für den September 2022 zugrunde gelegt wurde. Der Gaspreis wird für 

diesen Verbrauch auf 12 Cent pro Kilowattstunde gedeckelt. Bei der Wärme auf 

9,5 Cent pro Kilowattstunde. Zum Vergleich: Bei neuen Gasbezugsverträgen 

gelten aktuell aufgrund des russischen Angriffskrieges Preise von im 

Durchschnitt etwa 21 Cent pro Kilowattstunde. Wenn Bürgerinnen und Bürger 

weniger Gas bzw. Wärme verbrauchen, können sie ihre Gasrechnung über die 

Entlastung durch die Gaspreisbremse hinaus weiter reduzieren. Denn die 

monatliche Entlastung durch die Gaspreisbremse muss nicht zurückgezahlt 

werden, auch wenn die tatsächliche Verbrauchsmenge deutlich unter den  

80 Prozent des Vorjahresverbrauchs liegt. Das bedeutet, dass Bürgerinnen und 

Bürger bei jeder gesparten Kilowattstunde Gas den aktuell hohen Marktpreis 

pro Kilowattstunde sparen – der deutlich über dem gedeckelten Preis von  

12 Cent pro Kilowattstunde liegt. Denn es bleibt aufgrund der begrenzt 

verfügbaren Menge an Gas weiter dringend nötig, dass möglichst viel Gas 

eingespart wird. 

 

b. Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen sollen schnell wirksam unterstützt 

werden. Um die Zeit bis zur Einführung der Gaspreisbremse zum 1. März 2023 

zu überbrücken, wird der Bund daher im Rahmen einer Soforthilfe die im 

Dezember fälligen Abschlagszahlungen für Gas und Fernwärme 

übernehmen. Dies gilt für Verbraucherinnen und Verbraucher sowie KMU im 

Standardlastprofil SLP sowie Verbraucherinnen und Verbraucher (außer Strom- 

und Wärmeerzeugungsanlagen) mit registrierter Leistungsmessung (RLM), 

sofern ihr Verbrauch unter 1,5 Gigawattstunden pro Jahr liegt. Bei Mieterinnen 

und Mietern, deren Verbrauch von Gas oder Fernwärme erst mit zeitlicher 

Verzögerung über die jährliche Betriebskostenabrechnung des Vermieters 

abgerechnet wird, erfolgt die Entlastung über eine Gutschrift auf die 

Betriebskostenabrechnung. Wenn Mieterinnen und Mieter bereits eine 

Erhöhung der Abschläge in 2022 erhalten haben, werden sie im Dezember um 

diese Erhöhung einmalig entlastet werden. 

 

c. Die aktuell hohen Gaspreise sind auch für die Industrieunternehmen eine 

große Belastung. Daher wird der Bund auch für diese Unternehmen mit einer 
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Gaspreisbremse für eine substanzielle Entlastungen bei den Energiekosten 

sorgen. Sie wird ab Januar 2023 bis April 2024 für ein Gas-Grundkontingent 

von 70 Prozent des historischen Verbrauchs der Unternehmen die Gaskosten 

auf sieben Cent pro Kilowattstunde (netto) reduzieren. Dies gilt sowohl für die 

Wärmegewinnung in der Produktion als auch für die Nutzung von Gas als 

Rohstoff für die Produktion, etwa weiterer chemischer und nichtchemischer 

Güter. Je nach individueller Voraussetzung des Unternehmens – wie z.B. der 

Energieintensität – wird dabei die Bundesregierung die Spielräume umfassend 

nutzen, die das europäische Beihilferecht bietet. Bis zu einem Gegenwert des 

vergünstigten Gaspreises von zwei Millionen Euro im gesamten Zeitraum je 

Unternehmen gelten dabei keine Einschränkungen („de minimis“). 

 

d. Die Strompreisbremse soll zum 1. Januar 2023 entlastend wirken. Mit ihr 

sollen die gestiegenen Strompreise bei Haushalten und Unternehmen 

abgefedert werden. Verbraucherinnen und Verbraucher sowie KMU sollen 

analog zur Gas- und Fernwärmepreisbremse entlastet werden. Der Strompreis 

soll dabei bei 40 Cent pro Kilowattstunde gedeckelt werden. Die Differenz 

zwischen dem zu zahlenden Marktpreis und der Deckelung wird als Entlastung 

monatlich von den Versorgern direkt mit dem Abschlag verrechnet. Die 

Strommenge für diese Entlastung orientiert sich dabei an einem 

Grundkontingent in Höhe von 80 Prozent der Jahresverbrauchsprognose, die 

der Abschlagszahlung für den September 2022 zugrunde gelegt wurde für 

Bürgerinnen und Bürger sowie KMU. Bei Industrieunternehmen werden die 

Strompreise bei einem Betrag von 13 Cent pro Kilowattstunde gedeckelt für  

70 Prozent des Vorjahresverbrauchs. Darüber hinaus wird dafür Sorge 

getragen, dass die Netzentgelte im Jahr 2023 nicht steigen werden. Zur 

Finanzierung der Entlastungen im Strombereich werden befristet 

Zufallsgewinne bei der Stromerzeugung sowie bei Gas-, Öl- und Kohleunter-

nehmen sowie Raffinerien abgeschöpft. 

 

e. Die Preisbremsen für Strom, Gas und Fernwärme werden so ausgestaltet, dass 

Anreize zum Energiesparen bestehen. Verbraucherinnen und Verbraucher 

sowie Unternehmen profitieren so finanziell weiterhin von Einsparungen oder 

Effizienzmaßnahmen. 
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f. Aus den Mitteln des Wirtschaftsstabilisierungsfonds wird auch eine Härtefall-

regelung finanziert. Es sollen Hilfsprogramme finanziert werden für Bereiche, 

in denen trotz der Strom- und Gaspreisbremse finanzielle Belastungen 

bestehen, die von den Betroffenen nicht ausgeglichen werden können. Hierfür 

sieht der Bund insgesamt 12 Milliarden Euro vor. Um größtmögliches Einver-

nehmen zu erreichen, werden die zuständigen Bundesministerinnen und 

Bundesminister die vom Bund vorgesehenen Härtefallhilfen mit den jeweiligen 

Fachministerinnen und Fachministern der Länder erörtern. 

 

Die Härtefallregelungen sollen insbesondere auch für Krankenhäuser, 

Universitätskliniken und Pflegeeinrichtungen zur Verfügung stehen, um sie 

bei den gestiegenen Energiekosten zu unterstützen. Auch wenn sie ebenfalls 

von der Gas- und Strompreisbremse profitieren, sind sie in besonders hohem 

Maße belastet und nicht immer und umfassend in der Lage, Energiekosten 

durch einen geringeren Verbrauch oder mehr Energieeffizienz schnell zu 

reduzieren. Daher stellt der Bund für sie im Rahmen der insgesamt 12 Milliarden 

Euro für Härtefälle Mittel in Höhe von bis zu 8 Milliarden Euro über den WSF 

zur Verfügung. 

 

g. Auch die Preise anderer Heizmittel (z.B. Öl und Holzpellets) sind gestiegen. 

Mieterinnen und Mieter, die durch Aufwendungen für die Bevorratung dieser 

Heizmittel finanziell stark überfordert sind, sollen entlastet werden. Auch für 

selbstgenutztes Wohneigentum, bei dem die Bevorratung dieser Heizmittel zu 

unzumutbaren Belastungen führt, ist eine Unterstützung im Sinne einer 

Härtefallregelung angedacht. 

 

h. Über den WSF werden außerdem gezielte Hilfen für Kultureinrichtungen zur 

Verfügung gestellt.       

 

i. Sofern Stadtwerke aufgrund der aktuellen Situation noch vorrübergehende 

Liquiditätsbedarfe haben, können über die eingerichteten Systeme von KfW, 

anderen Förderbanken oder vergleichbaren Einrichtungen mit geeigneten 

Instrumenten Hilfen geleistet werden. 
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j. Die Entlastungen erfolgen vorbehaltlich der beihilferechtlichen Konformität.  

 

k. Für Steuerpflichtige, die die Ergänzungsabgabe auf die Einkommensteuer 

(Solidaritätszuschlag) entrichten, ist die finanzielle Unterstützung im Rahmen 

der Gaspreisbremse zu versteuern. Diese Besteuerung leistet einen Beitrag 

zur sozialen Ausgewogenheit der Maßnahme.  

 

3. Zur Ausgestaltung und Umsetzung einer Härtefallregelung für kleine und 

mittlere Unternehmen, die trotz Strom- und Gaspreisbremse von besonders stark 

gestiegenen Strom- und Gaspreissteigerungen betroffen sind, werden Bund und 

Länder eine gesonderte Vereinbarung treffen. Der Bund erklärt seine Bereitschaft, 

für eine solche Härtefallregelung für KMU über den WSF eine Milliarde Euro zur 

Verfügung zu stellen, wenn Antragstellung und Abwicklung der Härtefallregelung 

für KMU über die Länder erfolgt. Der Bundeskanzler und die Regierungschefinnen 

und Regierungschefs der Länder beauftragen die Konferenz der Wirtschafts-

ministerinnen und Wirtschaftsminister, bis zum 1. Dezember 2022 einen Vorschlag 

für eine solche Härtefallregelung vorzulegen. 

 

4. Der Bundeskanzler und die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder 

begrüßen die Einigung der Verkehrsministerinnen und Verkehrsminister von Bund 

und Ländern, ein digitales, deutschlandweit gültiges „Deutschlandticket“ für 

den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) zu einem Einführungspreis von  

49 Euro pro Monat im monatlich kündbaren Abonnement vorzusehen. Sie kommen 

überein, dieses Ticket schnellstmöglich einzuführen. So wird die Attraktivität des 

ÖPNV deutlich erhöht. Dies hilft auch, die Klimaziele zu erreichen. Gleichzeitig wird 

das Deutschlandticket dazu beitragen, die Bürgerinnen und Bürger finanziell zu 

entlasten. Weiterhin müssen die Regelungen zum Deutschlandticket ergänzende 

länderspezifische Vergünstigungen ohne finanzielle Nachteile ermöglichen, sofern 

Differenzbeträge durch die jeweiligen Länder finanziert werden. Der Bund stellt 

dafür ab 2023 jährlich 1,5 Milliarden Euro zum Verlustausgleich zur Verfügung, die 

Länder beteiligen sich in gleicher Höhe. Sollte das Ticket später als zum 1. Januar 

2023 eingeführt werden, reduziert sich der Verlustausgleich für 2023 anteilig. 

Darüber hinaus stellt der Bund schon ab dem Jahr 2022 zusätzliche 

Regionalisierungsmittel in Höhe von einer Milliarde Euro jährlich zur Verfügung. 
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Die Regionalisierungsmittel werden jährlich ebenfalls ab 2022 um drei Prozent 

erhöht (bisher 1,8 Prozent) und damit um 1,2 Prozentpunkte auf die jeweiligen 

Ländersteigerungssätze. Der erste Erhöhungsschritt findet schon in diesem Jahr 

für 2023 statt. Aus Sicht des Bundes sollten die Länder ihre jährlichen Beiträge in 

entsprechender Höhe steigern. Der Bundeskanzler und die Regierungschefinnen 

und Regierungschefs der Länder bitten die Verkehrsministerinnen und 

Verkehrsminister von Bund und Ländern, ihre Beratungen zum Ausbau- und 

Modernisierungspakt im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) zeitnah abzu-

schließen. Über die darüber hinausgehende weitere Entwicklung der 

Regionalisierungsmittel und des Deutschlandtickets für die Zeit ab 2025 werden 

Bund und Länder Ende 2024 sprechen.  

 

5. Für Haushalte mit niedrigen Einkommen führen die hohen Heizkosten ebenso wie 

gestiegene Mieten zu erheblichen Belastungen. Vielfach reicht das Einkommen 

nicht aus, um die drastisch erhöhten Nebenkosten zu tragen. Um diese Haushalte 

gezielt zu unterstützen, gibt es das Wohngeld. Es wird als Mietzuschuss geleistet. 

Bei selbstgenutztem Eigentum wird es als Lastenzuschuss ausgezahlt. Wohngeld 

wird nur an Personen geleistet, die keine Transferleistungen (wie z.B. Grund-

sicherung) beziehen. Bisher beziehen rund 640.000 Haushalte in Deutschland 

Wohngeld. Bund und Länder werden mit einer Wohngeldreform ab dem 1. Januar 

2023 mehr Bürgerinnen und Bürger mit geringen Einkommen mit einem ver-

besserten Wohngeld entlasten. Durch eine Änderung der Einkommensgrenzen für 

den Wohngeldbezug werden künftig rund zwei Millionen Haushalte mit niedrigen 

Einkommen in der Lage sein, Wohngeld zu beziehen. Zudem werden die 

Leistungen des Wohngeldes verbessert: Zum Ausgleich der erheblichen Mehr-

belastungen durch gestiegene Heizkosten wird dauerhaft eine Heizkosten-

komponente im Wohngeld verankert; außerdem wird eine Klimakomponente ein-

geführt, um Wohngeldhaushalte von Kostensteigerungen zu entlasten, die aus 

Maßnahmen zur Verbesserung der Energiebilanz von Wohngebäuden resultieren. 

Bund und Länder finanzieren das Wohngeld auch weiterhin gemeinsam jeweils zu 

Hälfte.  

 

Der Bund wird außerdem für alle diejenigen, die bereits jetzt Wohngeld erhalten, 

erneut einen Heizkostenzuschuss finanzieren. Er soll die Betroffenen möglichst 
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kurzfristig bei den gestiegenen Heizkosten unterstützen. Dieser Heizkosten-

zuschuss II soll auch denjenigen zugutekommen, die BAföG oder Berufs-

ausbildungshilfen erhalten. 

 

6. In einer Phase besonders hoher Inflation schützen Bund und Länder die 

Bürgerinnen und Bürger sowie die Wirtschaft in Deutschland vor zusätzlichen 

Belastungen. Bund und Länder gehen deshalb gemeinsam entschlossen gegen 

inflationsbedingte Steuererhöhungen vor. Mit dem Inflationsausgleichsgesetz 

gleichen sie die Folgen der kalten Progression bei der Einkommensteuer aus. 

Die Projektionen des 5. Steuerprogressionsberichts und des 14. Existenzminimum-

berichts unterstreichen den dringenden Handlungsbedarf für den Staat. Von der 

Umsetzung des Inflationsausgleichsgesetzes werden rund 48 Millionen 

Bürgerinnen und Bürger profitieren: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 

Rentnerinnen und Rentner, Selbständige sowie selbst haftende Unternehmerinnen 

und Unternehmer. Es werden der Grundfreibetrag, die Tarifeckwerte, der Unter-

haltshöchstbetrag sowie das Kindergeld und der Kinderfreibetrag angehoben. 

 

7. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat in Deutschland nicht nur 

Auswirkungen auf die Energieversorgung. Aufgrund des Krieges sind Millionen von 

Ukrainerinnen und Ukrainern auf der Flucht aus ihrem Land. Viele davon haben 

Zuflucht in Deutschland gefunden. Gleichzeitig hat sich die Zahl derjenigen, die aus 

anderen Staaten nach Deutschland kommen und um Unterstützung bitten, deutlich 

erhöht.  

 

Der Bundeskanzler und die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder 

danken den Bürgerinnen und Bürgern für die große Aufnahmebereitschaft und 

Hilfsbereitschaft. Die Kommunen leisten seit Beginn des russischen Angriffs – 

häufig unterstützt durch die Zivilgesellschaft – einen großen Beitrag zu Unter-

bringung, Verpflegung und Betreuung der Geflüchteten aus der Ukraine.  

 

Um Länder und Kommunen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben im Bereich Flucht und 

Migration finanziell zu unterstützen, wird der Bund den Ländern für ihre Ausgaben 

für die Geflüchteten aus der Ukraine im Jahr 2023 einen Betrag von 1,5 Milliarden 

Euro zur Verfügung stellen. Im Sinne der Vereinbarung zwischen dem Bundes-

kanzler und den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder vom  
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7. April 2022 stellt der Bund den Ländern darüber hinaus für das Jahr 2022  

1,5 Milliarden Euro für ihre Ausgaben im Zusammenhang mit Geflüchteten zur 

Verfügung. Für die Kosten im Zusammenhang mit denjenigen, die aus anderen 

Staaten nach Deutschland kommen, wird der Bund die Länder mit einer 

allgemeinen flüchtlingsbezogenen Pauschale in Höhe von 1,25 Milliarden Euro 

jährlich ab 2023 unterstützen. Diese Pauschale löst die bisherigen Pauschalen, 

insbesondere für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge, ab. Die finanzielle 

Unterstützung des Bundes soll auch den Kommunen zugutekommen. Insgesamt 

unterstützt der Bund Länder und Kommunen damit im Bereich Flucht und Migration 

mit 1,5 Milliarden Euro zusätzlich in diesem Jahr und 2,75 Milliarden Euro im Jahre 

2023. Über die weitere Entwicklung werden Bund und Länder Ostern 2023 

sprechen. 

 

Die Länder werden sicherstellen, dass alle schutzsuchenden Ukrainerinnen und 

Ukrainer im Ausländerzentralregister vollständig registriert sind. Die aktuellen 

Entwicklungen haben gezeigt, wie wichtig eine verlässliche Datenlage ist. 

Entscheidend für diese Datenbasis ist ein reibungsloses Zusammenwirken der 

zuständigen Behörden in Bund, Ländern und Kommunen. In den letzten Jahren 

wurden dabei erhebliche Fortschritte gemacht. Sofern nicht bereits geschehen, 

werden die Länder durch entsprechende Vorgaben sicherstellen, dass die 

Ausländerbehörden in den Ländern vollständig digitalisiert werden. Die Ausländer-

behörden sind in die Lage zu versetzen, mit anderen (Leistungs-) Behörden die 

erforderlichen Daten digital austauschen zu können. Erforderlichenfalls sind hierzu 

auch datenschutzrechtliche Regelungen anzupassen. 

 

8. Der Bundeskanzler und die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder 

sind sich darüber einig, dass ihre Vereinbarung die Gesamtregelung der 

finanziellen Lastenverteilung aus dem Entlastungspaket III, dem wirtschaftlichen 

Abwehrschirm einschließlich Gas- und Strompreisbremse sowie der aufgeführten 

Flüchtlingskosten beinhaltet. In Hinblick auf die Härtefallregelungen gelten die 

vorstehend genannten Verfahrensvereinbarungen. Die geplante Einführung eines 

Bürgergelds ist von der Gesamteinigung nicht umfasst. Bund und Länder werden 

ein mögliches Verfahren im Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat 

jedoch nicht dazu nutzen, weitere finanzielle Forderungen zu erheben. 
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Protokollerklärung des Freistaates Bayern und des Freistaates Sachsen 

Der Freistaat Bayern und der Freistaat Sachsen begrüßen die Beschlüsse zur Begrenzung der enormen Anstiege 

bei den Energiepreisen. Diese sind mit Blick auf die wirtschaftliche Entwicklung, die Wettbewerbsfähigkeit der 

Unternehmen sowie die Belastung der Bürgerinnen und Bürger und Einrichtungen unverzichtbar. Mit diesen 

Maßnahmen sind enorme finanzielle Lasten verbunden. Das ist eine schwere Hypothek für die Zukunft. Diese ist 

nur zu rechtfertigen, wenn zugleich weitere Anstrengungen unternommen werden, um am Markt wieder ein 

angemessenes Energiepreisniveau zu erreichen, so dass entlastende staatliche Eingriffe reduziert werden können. 

Deshalb erwarten der Freistaat Bayern und der Freistaat Sachsen, dass alle sinnvollen Möglichkeiten zur 

Ausweitung des Energieangebotes genutzt werden. Dazu gehören insbesondere die Verlängerung der 

Kernkraftnutzung über das geplante Ausstiegsdatum April 2023 hinaus, das zeitweise Hochfahren bereits 

stillgelegter Kohlekraftwerke mit dem Ziel, die Erdgasverstromung zu reduzieren, und die Nutzung einheimischer 

Erdgasvorkommen. Darüber hinaus muss der Bund schnellstens noch bestehende Hindernisse beim Ausbau der 

Erneuerbaren Energien (z. B. bei der Windkraft) beseitigen. 

 

 

Protokollerklärung des Freistaates Sachsen und des Landes Hessen 

Hessen und Sachsen nehmen zur Kenntnis, dass der Bund bisher keine Bereitschaft für eine zielgerichtete 

Härtefalllösung für den Bereich Sport anbieten will. 

 

 

Protokollerklärung des Freistaates Sachsen 

Der Freistaat Sachsen stellt mit Sorge fest, dass gerade in den letzten Wochen die Zugangszahlen an Flüchtlingen 

vor allem aus dem Mittleren Osten und Nordafrika stark und schnell ansteigen. Sie stellen die Länder und vor allem 

die Kommunen vor große Herausforderungen, nicht nur in finanzieller Hinsicht.  

 

Sachsen steht zu seiner humanitären Verantwortung zur Aufnahme von Flüchtlingen. Die Rahmenbedingungen 

dazu setzt jedoch der Bund. Um weiterhin eine angemessene Unterbringung der bei uns Schutz suchenden 

Menschen zu gewährleisten und die Bereitschaft der Bevölkerung zur Unterstützung Geflüchteter zu erhalten, muss 

der Bund seiner Steuerungsfunktion wieder nachkommen. Dies bedeutet im Einzelnen, keine weiteren 

Bundesaufnahmeprogramme zu starten, keine freiwillige Aufnahme vom Flüchtlingen im Rahmen des EU-

Solidaritätsmechanismus, ein Einwirken auf Nachbarländer, die wie die Schweiz Flüchtlinge ungeprüft und 

ungebremst nach Deutschland weiterleiten, und ein Handlungskonzept der Bundesregierung für Rückführungen, 

wie insbesondere der Abschluss von Migrationsabkommen mit den Herkunftsländern von abgelehnten 

Asylbewerbern, um Abschiebungen und Rückführungen vornehmen zu können. 

 

 

Protokollerklärung des Landes Sachsen-Anhalt 

Sachsen-Anhalt stellt fest, dass es derzeit noch nicht möglich ist, alle finanziellen Belastungen des Landes, die mit 

diesem Beschluss zusammenhängen, abschließend zu bilanzieren, denn die nationalen Härtefallregelungen und 

der europäische Stabilisierungsmechanismus für die Gas- und Strompreise liegen noch nicht vor.  

  

Sachsen-Anhalt stimmt dem Beschluss in der Erwartung zu, dass Bund und Länder die durch den russischen 

Aggressionskrieg gegen die Ukraine verursachte außergewöhnliche gesamtstaatliche Notsituation gemeinsam und 

übereinstimmend feststellen, wenn für die Finanzierung der Hilfs- und Entlastungsmaßnahmen Kredite 

aufgenommen werden müssen, die über das durch die konjunkturelle Komponente der Schuldenbremse 

ermöglichte Volumen hinausgehen  



Sicher durch den Winter
Abschlussbericht

ExpertInnen-Kommission Gas und Wärme

Berlin, 31.10.2022



1. Einleitung

Der Wegfall der Lieferungen von russischem Erdgas 
hat umfangreiche Auswirkungen auf die deutsche 
und europäische Bevölkerung und Wirtschaft. Die 
dramatisch gestiegenen Preise für Erdgas drohen in 
erheblichem Ausmaß die finanzielle Leistungsfähig-
keit privater Haushalte und Unternehmen zu über-
fordern. Gleichzeitig ist die Versorgungssicherheit 
gefährdet, sodass massiv Erdgas eingespart werden 
muss – durch private und öffentliche Verbraucher 
ebenso wie durch Industrie und Gewerbe.

Die Bewältigung dieser Herausforderung ist maß-
geblich für den sozialen Zusammenhalt in unserem 
Land, für die Stabilität unserer Volkswirtschaft und 
die Bekämpfung der Inflation.

Die Bundesregierung hat aus diesem Grund am  
23. September 2022 die ExpertInnen-Kommission 
Gas und Wärme (Kommission) eingesetzt und diese 
gebeten, Vorschläge zur Bewältigung der durch den 
russischen Angriffskrieg auf die Ukraine ausgelösten 
Gaspreiskrise zu erarbeiten. Die Kommission wurde 
gebeten, zentrale Elemente einer deutschen Gaspreis-
bremse bereits zum 10. Oktober 2022 vorzulegen. 
Diesem Wunsch ist die Kommission mit der Vor-
lage ihres Zwischenberichtes nachgekommen, in 
dem sie die Grundzüge des von ihr ausgearbeiteten 
Modells einer Gaspreisbremse dargelegt hat. Im vor-
liegenden Endbericht spezifiziert die Kommission 
einige Details des von ihr im Zwischenbericht vor-
geschlagenen Modells der Gaspreisbremse (genauer: 
eines Gaskosten-Begrenzungsmodells) und ergänzt 
die kostenseitigen Maßnahmen durch Vorschläge 
zur Verstärkung der kurz-, mittel- und langfristigen 
Gaseinsparung sowie zur Verbindung von kurzfris-
tigen Maßnahmen der Gaseinsparung mit einer län-
gerfristig wirksamen Transformationsperspektive.

2. Gaspreise als existentielles Risiko

Im Jahr 2021 wurden in Deutschland rund 1.000 
Terawattstunden Erdgas verbraucht, davon 40 Pro-
zent durch die privaten Haushalte und kleineren 
Gewerbekunden und 60 Prozent durch die Gasver-
stromung und die großen Industriekunden. Die 
Großhandelspreise bewegen sich auf einem histo-
risch hohen Niveau und sind ein zentraler Grund 
für die steigende Inflation. Eine Kilowattstunde 
Gas kostet im Mittel derzeit 21 ct für Neukunden.1 
Vor einem Jahr um diese Zeit lag der Preis für  
Neukunden bei 6,8 ct pro Kilowattstunde. Private 
Verbraucher*innen und Unternehmen müssen 
weiter mit deutlich steigenden Gas- und Fernwärme-
preisen rechnen. 

Der Preisanstieg besitzt erhebliche soziale Spreng-
kraft. Bis weit in die gesellschaftliche Mitte droht 
eine Preisentwicklung, die diese Haushalte an den 
Rand ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit bringt 
oder diese finanziell überfordern kann. 

Gleiches gilt für Industrie, Gewerbe, Handel und 
Dienstleistungen, Vereine und Körperschaften sowie 
soziale, kulturelle, wissenschaftliche und sonstige 
Einrichtungen. Der Gas- und Fernwärmepreisanstieg 
sowie der gleichzeitige Strompreisanstieg erzeugen 
hier einen enormen Kostendruck, mit zum Teil 
drastischen Folgen. Wir sehen bereits Geschäftsauf-
gaben in der gewerblichen Wirtschaft und Produk-
tionsrückgänge in der Industrie. Dort wo Unter-
nehmen in einem internationalen Wettbewerb 
stehen, drohen sie, ihre Wettbewerbsfähigkeit ein-
zubüßen. Dies gilt insbesondere, aber keineswegs 
nur für die energieintensive Industrie. 

Die Gasversorgungslage in Deutschland ist ange-
spannt, aber stabil. Die Befüllung der Gasspeicher 
ist gut vorangekommen. Die Versorgungssicherheit 
in Deutschland ist derzeit weiter gewährleistet.  

1 Vergleichsportal Verivox (Datenstand: 29.10.2022).
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Der kommende Winter stellt für unser Land gleich-
wohl eine Herausforderung dar. Trotz voller Gas-
speicher wird die Versorgung mit Erdgas Deutschland 
keinen Gasverbrauch mehr auf Vorjahresniveau 
ermöglichen, weil die eingespeicherte Gasmenge 
nicht ausreichen wird, um ohne weitere Einsparun-
gen den Bedarf im Winter 2022/2023 zu decken. 
Die Bundesnetzagentur hat im Juni 2022 die Alarm-
stufe des Notfallplans Gas ausgerufen und geht davon 
aus, dass mindestens 20 Prozent Einsparungen beim 
Gasverbrauch nötig sind, um einer Gasmangellage 
im Winter 2022/2023 vorzubeugen. Eine Verschlech-
terung der Versorgungslage ist abhängig vom Ver-
lauf des Winters und weiterer Einflussfaktoren nicht 
auszuschließen. Die Erdgassparanstrengungen müs-
sen daher neben einer Verstärkung des Angebots wie 
auch mit Blick auf die kommenden zwei bis drei 
Jahre deutlich intensiviert werden.

3.  Zielsetzungen aus Sicht der  
Kommission

Die Gaspreiskrise stellt Politik, Wirtschaft und Ge -
sellschaft vor große und komplexe Herausforderun-
gen. Sie verschärft die gegenwärtige Krisenbelastung, 
fordert die Bewältigungskapazität der Politik her-
aus und macht die Bedeutung gestärkter Krisen-
resilienz offensichtlich. Die Kommission hat sich 
bei ihren Vorschlägen in ihren Analysen und Emp-
fehlungen von folgenden Zielsetzungen und Grund-
überlegungen leiten lassen: 

Schnelle Entlastungswirkung

Die Kommission hält es für erforderlich, dass finan-
zielle Entlastungen die Betroffenen so schnell wie 
möglich erreichen, so dass die ersten Entlastungs-
effekte bis zum Jahreswechsel erzielt werden können. 
Dies bedingt, dass die zu ergreifenden Maßnahmen 
schnell implementiert werden müssen. Die notwen-
dige Schnelligkeit hat zur Folge, dass Ausdifferen-

zierungen und die Zielgenauigkeit der Maßnahmen 
kurzfristig nicht immer in dem Maße gegeben sind, 
wie es wünschenswert und idealerweise notwendig 
wäre. Die Kommission macht darum Vorschläge, 
wie die schnellen Maßnahmen im Zeitverlauf in 
stärker ausdifferenzierte Maßnahmen überführt 
werden können. 

Wirksamer Schutz vor finanzieller 
Überforderung

Für die Kommission ist es von zentraler Bedeu-
tung, dass die Ziele erreicht werden, diejenigen vor 
einer finanziellen Überforderung zu schützen, die 
davon am stärksten bedroht werden, den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt zu fördern und die wirt-
schaftliche Leistungsfähigkeit zu erhalten. Dies kann 
nicht im mer im Rahmen nur eines Instrumentes 
gewährleistet werden. Darum schlägt die Kommis-
sion vor, bestimmte Instrumente durch geeignete 
Maßnahmen zu flankieren, z. B. durch Härtefallre-
gelungen, aber ebenso durch die Versteuerung der 
gewährten Hilfen für Haushalte mit hohem Ein-
kommen. Die Fähigkeit des Staates, zielgerichtete 
Unterstützungen zu leisten, wird erheblich verbes-
sert werden müssen. 

Klare Einsparanreize

Zentrales Ziel ist es, eine Gasmangellange oder 
einen weiteren Anstieg der Großhandelspreise in 
Deutschland und Europa zu vermeiden. Diese  
hätte erhebliche soziale und wirtschaftliche Ver-
werfungen zur Folge. Es ist daher zwingend not-
wendig, dass wir in Deutschland im kommenden 
Winter einen gemeinsamen Kraftakt unterneh-
men, in erheblichem Umfang Gas einzusparen.  
Die Kommission hält es für erforderlich, dass wir 
mindestens 20 Prozent Gas einsparen. Darüber-
hinaus gehende Einsparungen helfen, einer Gas-
mangellage vorzubeugen und die Großhandels-
preise zu senken.
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Die Energiekrise über den nächsten Winter  
hinausdenken

Es ist unbedingt erforderlich, alles zu unternehmen, 
um sicher durch den kommenden Winter zu kom-
men. Die Gaspreiskrise wird Deutschland jedoch bis 
mindestens in das Jahr 2024 hinein stark fordern. 
Die Herausforderungen im Winter 2023/24 werden 
mindestens genauso groß sein wie in diesem Win-
ter – wahrscheinlich sind sie sogar größer. Die Bun-
desregierung sollte darum schon heute Maßnahmen 
ergreifen, die auch mittelfristig bei der Bewältigung 
der Gaspreiskrise helfen können. 

Die Transformation berücksichtigen und 
beschleunigen

Die Energiekrise beschleunigt den Strukturwandel 
in Deutschland, der im Zuge der Transformation 
hin zur Klimaneutralität zu erwarten ist. Viele 
Unternehmen stehen vor der Herausforderung, 
dass ihre Transformationspläne durch die extre-
men Preisentwicklungen wichtiger Brückentech-
nologien gefährdet sind. Auch wird in vielen ener-
gieintensiven Branchen der Druck auf Kosten und 
Beschäftigung ansteigen. Diese Entscheidungen 
benötigen industriepolitische Begleitung, um 
Zukunftsperspektiven im „New Normal“ zu ent-
wickeln und zu unterstützen. Gleichzeitig weist  
die Kommission darauf hin, dass vor dem Hinter-
grund der Gaskrise diese Transformationsprozesse 
beschleunigt werden sollten. Die Bundesregierung 
sollte die Transformationspläne maßnahmenseitig 
unterstützen, zu deren Beschleunigung beitragen 
und die Entwicklung zukünftiger Pläne unter-
stützen. 

Stabilisierung der Volkswirtschaft und des 
Preisniveaus

Für die Kommission ist es von zentraler Bedeutung, 
dass die Maßnahmen zur Bewältigung der Gaskrise 
zur Stabilisierung der Lieferbeziehungen und zur 
Dämpfung der Inflation beitragen. Die Kommission 

empfiehlt daher Instrumente, die Gaskunden 
gezielt entlasten, um deren Existenzen zu sichern, 
während starke Sparanreize erhalten bleiben, um 
einen Zielkonflikt mit dem Gebot des Gassparens 
zu vermeiden.

Europa mitdenken

Ganz Europa ist von der Krise betroffen. Wir können 
die Krise nur gemeinsam und solidarisch bewältigen. 
Deutschland hat aufgrund seiner Größe und Ab -
hängigkeit von russischem Gas eine besondere Ver-
antwortung, sich um ein koordiniertes Vorgehen 
mit seinen Nachbarn zu bemühen. Die Kommission 
hält es deswegen für wichtig, den Effekt der Maß-
nahmen auf Europa mitzudenken, die vorgeschla-
genen Maßnahmen in ein europäisches Maßnah-
menpaket zu integrieren, eine gemeinsame Lösung 
für eine Senkung des Gasverbrauchs und der Gas-
kosten zu suchen, den Anreiz für Energiesparen 
und den Binnenmarkt zu erhalten sowie die euro-
päische Versorgungssicherheit sicherzustellen. 

Integration von Maßnahmen auf  
Europäischer Ebene

Die Empfehlungen der Kommission beschreiben 
Maßnahmen, die kurzfristig und effektiv eine Über-
forderung der Verbraucher*innen in Deutschland 
durch dramatisch gestiegene Gaspreise dämpfen 
sollen. Maßnahmen, die potenziell Auswirkungen 
auf die Integrität des europäischen Binnenmarktes 
haben, erfordern eine Abstimmung auf gesamteuro-
päischer Ebene. Die Kommission weist in diesem 
Zusammenhang darauf hin, dass in vielen EU-Mit-
gliedsstaaten sehr unterschiedlich ausgestaltete 
Maßnahmenpakete zur Energiekostendämpfung 
aufgelegt worden sind. 

Derartige Abstimmungen finden derzeit zeitgleich 
mit den Schlussarbeiten in der Gas- und Wärme-
kommission auf europäischer Ebene statt. Das Ergeb-
nis wird die Bundesregierung in ihrer praktischen 
Umsetzungsarbeit berücksichtigen müssen. Dieser 
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Rahmen gilt gesamteuropäisch, also auch für alle 
anderen EU-Mitgliedsstaaten. 

Die Gas- und Wärmekommission hatte keine Gele-
genheit, den neuen befristeten Krisenrahmen für 
staatliche Beihilfen (TCF) zu analysieren, so dass 
nicht ausgeschlossen ist, dass sie sich mit ihren 
Vorschlägen in Teilen weiterhin außerhalb dieses 
Rahmens bewegt.

Die Bundesregierung wird gebeten auf Regelungen 
hinzuwirken, die die entsprechenden Entlastungs-
möglichkeiten eröffnen und dabei besonders die 
Kumulierungsschwierigkeit bei der Anwendung 
der De-Minimis Regelung zu lösen, wie das etwas 
im Rahmen der Reaktion auf die Covid-Pandemie 
erfolgt ist. Unabhängig von diesen kurzfristig not-
wendigen Maßnahmen hat die aktuelle Krise sehr 
deutlich gemacht, dass die Fortschritte Europas  
zur Schaffung eines echten europäischen Binnen-
marktes für Energie bislang nicht ausreichend 
waren. Die Krise gibt wichtige Impulse, die dafür 
genutzt werden sollten, dass die europäischen Staa-
ten mittel- und langfristig eine gemeinsame Vision 
und Stärkung des europäischen Energiesystems 
entwickeln und umsetzen. Resilienz, Effizienz, Be -
zahlbarkeit und vor allem Klimaneutralität sollten 
ein solches System prägen. Eine kluge Diversifizie-
rung der Versorgung aus europäischen und nicht-
europäischen Quellen, der Aufbau eines vernetzten 
Systems von CO2-neutraler europäischer Energie-
erzeugung und eine zukunftsfähige Infrastruktur 
für den Import, Export und Transport von Energie-
trägern sind die Kernpunkte einer europäischen 
Energiestrategie.

Um die skizzierten Zielsetzungen angemessen 
adressieren zu können, hat sich die Kommission 
entschieden, ein Bündel von Maßnahmen vorzu-
schlagen, das an unterschiedlichen Gliedern der 
Wertschöpfungskette Gas ansetzt und dabei sowohl 
auf dem Großhandelsmarkt wie auch auf den End-
kundenmärkten wirkt. Während Instrumente, die 
auf europäischer Ebene greifen, zeitgleich vom 

Europäischen Rat diskutiert werden, fokussiert sich 
die Kommission in ihrer Arbeit auf nationale Maß-
nahmen, die geeignet sind, auf möglichen europäi-
schen Entscheidungen aufzubauen. Sie betreffen das 
Gasangebot steigernde sowie gasnachfragesenkende 
Maßnahmen, liquiditätssteigernde Maßnahmen für 
die Funktionsfähigkeit der Gasmärkte, die eigent-
lichen Gas- bzw. Wärmepreisbremsen sowie flan-
kierende Maßnahmen für besondere Zielgruppen.

4.  Angebotssteigernde und nachfrage-
senkende Maßnahmen 

Die Kommission ist davon überzeugt, dass zur Ver-
meidung einer Gasmangellage eine Doppelstrategie 
sinnvoll ist, die sowohl Maßnahmen umfasst, die 
das Gasangebot steigern, als auch solche, die die 
Gasnachfrage dämpfen.

Angebot ausweiten, Gasverstromung reduzieren

Die Bemühungen, gemeinsam in Europa Gas zu be -
schaffen, bzw. zusätzliche Gasmengen in Deutsch-
land und Europa verfügbar zu machen, sollten 
konsequent weiter vorangetrieben werden. Darüber 
hinaus muss es in Deutschland und in Europa darum 
gehen, kurz- und mittelfristig alle anderen sinn-
vollen zur Verfügung stehenden Energieressourcen 
und Formen der Energieerzeugung für die Bewälti-
gung dieser spezifischen Herausforderung zu nutzen. 

Die Kommission ist der Auffassung, dass alle sinn-
vollen Maßnahmen ergriffen werden sollten, die 
Stromerzeugungskapazitäten kurzfristig in Deutsch-
land zu erhöhen. Dadurch wird die Versorgungs-
sicherheit erhöht, die nicht-KWK-gebundene Gas-
verstromung deutlich reduziert und der Anstieg 
der Strompreise begrenzt. 

Der Ausbau erneuerbarer Energien sollte dabei im 
Fokus stehen und erheblich beschleunigt werden. 
Zwar sind mit den bisher beschlossenen Maßnahmen 
bereits zahlreiche Verbesserungen erzielt worden. 
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Gleichwohl müssen zur Erreichung der Ausbau-
ziele für die Stromerzeugung auf Basis erneuer-
barer Energien in allen Bereichen der regenerativen 
Stromerzeugung und der Infrastruktur noch viel-
fältige Verbesserungs- und Beschleunigungspoten-
ziale gehoben werden.

Um Erdgas im Elektrizitätssektor einzusparen kommt 
auch der Aktivierung von industriellen Flexibili-
tätspotenzialen eine besondere Bedeutung zu. Ver-
besserungen der gesetzlichen und regulatorischen 
Vorgaben haben auch eine direkte Ermöglichungs-
funktion, um Einsparungen in Industrieprozessen 
zu erzielen. Dies gilt beispielsweise für die Vorgaben 
zur Reduktion von Netzentgelten für Großverbrau-
cher, die zu einem weitgehend konstanten Strom-
bezug führen und damit eine Reaktion auf die 
aktuelle Situation an den Energiemärkten deutlich 
erschweren und Einsparbemühungen unterlaufen 
können. Gesetzgeber und Bundesnetzagentur sind 
daher aufgerufen, schnellstmöglich für die Zeit  
der Gaskrise die bestehenden Regelungen analog 
zu den Coronakrisenregelungen übergangsweise 
anzupassen.

Mit Blick auf den langfristigen Wasserstoffbedarf 
muss der Aufbau von Wasserstofferzeugung, -import 
und -infrastruktur sofort beginnen. Hierfür müssen 
etwa die Rahmenbedingungen des Netzausbaus 
schnellstmöglich geklärt werden. 

Einsparen ist die sinnvollste Energiequelle 

Der Auftrag der ExpertInnen-Kommission Wärme 
und Gas umfasst auch, Maßnahmen mit nachfrage-
senkenden Wirkungen vorzuschlagen. Diese sollen 
die bestehenden und avisierten gesetzlichen Ver-
pflichtungen zur Umsetzung von Energieeinspar-
maßnahmen nach der Mittelfristenergieversor-
gungssicherungsmaßnahmenverordnung und das 
geplante Energieeffizienzgesetz ergänzen.

Um den Gasverbrauch durch nachfragesenkende 
Maßnahmen zu reduzieren, schlägt die Kommis-
sion daher Maßnahmen in drei Bereichen vor: 

1. Maßnahmen, die zu Energieeinsparungen  
motivieren, 

2. Maßnahmen, die zum Energiesparen befähigen 
und 

3. transformative Maßnahmen, die sowohl kurz- 
als auch langfristig einen sparsameren und  
effizienteren Gasverbrauch ermöglichen  

Bereich 1: Energieeinsparungen motivieren

Grundlage aller Maßnahmen ist eine robuste und 
allgemein anerkannte Informationslage zur Gas-
versorgungslage. Neben der Veröffentlichung der 
Speicherfüllstände kommt einer regelmäßigen und 
allgemeinverständlichen Information zu den Ein-
sparerfolgen eine wichtige Motivationsfunktion zu.

	● Dazu sollten die Gasverteilnetzbetreiber wöchent-
lich auf ihrer Homepage Informationen über 
den Gasverbrauch und erzielte Einsparungen in 
ihrem Versorgungsgebiet veröffentlichen. Dabei 
sollte eine Aufteilung nach verschiedenen Ver-
brauchergruppen erfolgen. Um eine Vergleich-
barkeit der Informationen zu erreichen, sollten 
bundeseinheitliche Standards vorgegeben werden. 

	● Die Bundesnetzagentur sollte die Daten der 
Gasverteilernetzbetreiber auf ihrer Internetseite 
veröffentlichen. Zudem sollte sie den Verbrauch 
und die erzielten Einsparungen im gesamten 
Bundesgebiet veröffentlichen. Um den leichten 
Zugang zu diesen Informationen zu ermöglichen, 
sollte eine entsprechende App entwickelt werden, 
die auch bei steigendem Gasverbrauch warnen 
kann. Dies ist insbesondere für die Haushalte 
wichtig, für die eine individuelle Information, 
z. B. durch eine personalisierte App, nicht ver-
fügbar gemacht werden kann.
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Neben der Bereitstellung dieser Informationen, 
sollten die Verbraucher*innen gezielt angesprochen 
und zu einem möglichst großen Beitrag zur Errei-
chung des bundesweiten 20-Prozent-Gaseinspar-
ziels motiviert werden. Neben umfänglichen und 
emotional ansprechenden Informationen, wie es 
möglich ist, Energie zu sparen, sollten sie ein mög-
lichst individuelles Feedback zu ihrem aktuellen 
Verbrauch bekommen.  

	● Die Kommission empfiehlt dazu eine große 
öffentlichkeitswirksame, mehrsprachige und für 
alle Bevölkerungsgruppen gut verständliche Auf-
klärungs-, Informations- und Aktionskampagne 
zur Energieeinsparung. Diese sollte nach Möglich-
keit bestehende Kampagnen wie „80 Millionen 
gemeinsam für Energiewechsel“ verbinden, um 
eine größtmögliche Wirkung zu erreichen. Im 
Mittelpunkt sollte das nationale Einsparziel von 
mindestens 20 Prozent stehen und dessen Errei-
chung zu einer Gemeinschaftsaufgabe gemacht 
werden. Die Kampagne sollte von einem breiten 
Bündnis aus Sozial- und Wohlfahrtsverbänden, 
Gewerkschaften, Religionsgemeinschaften, Mie-
tervereinen, Vermieter*innen-verbänden, Schu-
len, Sportvereinen und vielen weiteren zivilge-
sellschaftlichen Gruppen getragen werden, um 
die vielfältigen Möglichkeiten der differenzierten 
Ansprache der Bürger*innen bestmöglich zu 
nutzen und zu kombinieren. 

Regelmäßig liegen den Verbraucher*innen nur 
Informationen zum Jahresverbrauch vor. Daher ist 
es für sie schwer einzuschätzen, ob und inwieweit 
ein angepasstes Verhalten zu Einsparungen im Ver-
gleich zum Vorjahreszeitraum führt. Auch wenn es 
mangels verfügbarer Daten nicht gelingen wird, 
diese Informationslücke für alle Verbraucherinnen 
und Verbraucher zu schließen, sollten doch kurz-
fristig Verbesserungen erreicht werden, die jeden-
falls einen besseren Vergleich ermöglichen können 
und damit motivierend wirken. Zum Beispiel:  

	● Es sollten zunächst die rechtlichen Hemmnisse 
für mehr Informationen beseitigt und die  
Voraussetzungen geschaffen werden, damit 
Mieter*innen in kürzeren Abständen als der  
bisher zulässigen Monatsfrist über ihren Gas- 
und Heizwärmeverbrauch informiert werden 
können. Die seit diesem Jahr verpflichtende 
monatliche Bereitstellung der Verbrauchs-
information in Gebäuden mit fernauslesbaren 
Zählern wird zügig umgesetzt.

	● Da in vielen Fällen mit vertretbarem Aufwand 
aber keine aktuellen individuelle Verbrauchs-
werte erhoben werden können, müssen alterna-
tive Möglichkeiten für ein Feedback zu den 
erreichten Einsparungen getroffen werden. 
Dazu sollten kreative und situationsbezogene 
Möglichkeiten entwickelt werden. Beispiels-
weise könnte die Verwaltung von Mehrfamilien-
häusern mit gemeinsamen Heizungssystem auf 
geeignetem Wege Bewohner des Hauses über 
die bisher erreichten Einsparungen informieren.

	● Alles zählt: Es wird der Einsatz von Apps unter-
stützt, mit denen jeder seinen Gas- und Wärme-
zähler bzw. Heizkostenverteiler ablesen kann, um 
zu erfassen, wieweit man bereits gespart hat. Dabei 
wäre zu prüfen, inwieweit ein anonymisierter 
Vergleich mit vergleichbaren Verbraucher*innen 
die Einsparbemühungen unterstützen kann. 

	● Die Informationen zum unterjährigen Verbrauch 
sollten mit einem visuellen Signal versehen wer-
den, ob das 20-Prozent-Ziel erreicht wird. Darüber 
hinaus sollte über die unverändert hohen finan-
ziellen Vorteile des Gassparens im vorgeschlage-
nen Modell der Gaspreisbremse ausführlich 
informiert werden.

	● Soweit und so schnell es umsetzbar ist, sollten 
Einsparprämien für bestimmte Gruppen an 
Verbraucher*innen eingeführt werden. Mittels 
finanzieller Boni in Form eines Festbetrags 
könnte so ein zusätzlicher Anreiz gesetzt werden, 
das 20-Prozent-Einsparziel pro Anschluss zu er -
reichen oder zu übertreffen. Die Prämien würden 
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auch den in der Gaspreisbremse festgelegten 
Schwellenwert expliziter in das Bewusstsein der 
Verbraucher*innen rücken.

	● Ein solcher Anreiz ist besonders für die Ver -
brauche r*innen wichtig, die ansonsten keine 
finanziellen Vorteile von Gaseinsparungen hät-
ten, weil sie nicht selbst die Kosten der Wärme-
versorgung tragen. Soweit Einsparprämien nicht 
für alle Verbraucher*innen kurzfristig umsetzbar 
wären, wäre zu prüfen, ob zielgerichtete Pro-
gramme für spezielle Bevölkerungsgruppen über 
die Versorger oder alternativ auch staatliche 
Stellen (z. B. Jobcenter) umsetzbar wären; dazu 
sollte schnellstmöglich eine Verständigung mit 
den Bundesländern und Kommunen gesucht 
werden. Bei Menschen, die einkommensgeprüfte 
Sozialleistungen erhalten, sollte der bei Einspa-
rungen von mehr als 20 Prozent im Rahmen der 
Jahresabschlussrechnung angerechnete Rabatt 
ausgezahlt werden. Er sollte nicht als Einkommen 
berücksichtigt werden. Es sollte eine gesetzliche 
Grundlage für die Auszahlung durch die Sozial-
ämter/Jobcenter geschaffen werden. 

Bereich 2: Zum Energiesparen befähigen

Informationen alleine reichen selten aus, um Gasein-
sparungen zu realisieren. Dazu gilt es, Bürger*innen 
anzusprechen und ihnen Handlungsoptionen mit 
für sie großem Einsparpotential aufzuzeigen, und 
sie dazu befähigen, diese umzusetzen. Bestehende 
Beratungsprogramme sind zu klein und können 
nur einen Bruchteil der Haushalte erreichen. 

Die Programme zur Abfederung von Preissteige-
rungen beim Bezug von Gas, Fernwärme und Strom 
gemäß Gesetz zur Neuausrichtung des Wirtschafts-
stabilisierungsfonds bedürfen der Begleitung durch 
Beratung und Information.2  

	● Neben einem Programm zur Stärkung der allge-
meinen Angebote zur Energieberatung sollte die 
Betriebskosten-/Nebenkostenberatung und die 
zielgruppenspezifischen Energieberatung 
gestärkt werden, damit allen Bürger*innen in 
einem individuellen Beratungsangebot passende 
Handlungsoptionen aufgezeigt werden können.  
Ziel ist die passende Ansprache für verschiedene 
Bevölkerungsgruppen, Auszubildenden/Studie-
renden bis zu Rentner*innen. 

	● Dazu sollte die Förderung bestehender Program-
 me aufgestockt und auf neue Programme aus-
geweitet werden. Wichtiger Baustein ist ein 
peer-to-peer-Energiesparberatungsprogramm.3   
Es würde idealerweise auch von den Wohl-
fahrtsverbänden durchgeführt. Beratungsstellen 
(Verbraucherzentralen, Schuldnerberatung, All-
gemeine Schuldnerberatung, Mietervereine etc.) 
sollten eine spezielle Förderung erhalten, um 
die Welle des heizkosteninduzierten Beratungs-
bedarfs beantworten zu können. Schulungen 
(einschließlich geeigneter Qualifizierung ehren-
amtlicher Sparchecker*innen, die auch im sozi-
alen Umfeld beraten) sollten gefördert werden. 
Auch digitale Angebote könnten entwickelt 
werden.

	● Dabei sollten beratene Haushalte nicht nur mit 
guten Tipps, sondern auch mit konkreten Spar-
hilfe-Paketen unterstützt werden, die abhängig 
von Einkommen und Einsparbedarf passgenau 
ausgestaltet sind.4 

	● Geförderte Energieberatung sollten auch Unter-
nehmen, insbesondere kleinere und mittlere 
sowie gemeinnützige, erhalten.

2 Die Erläuterungen zu den in Beratung befindlichen § 26a Abs. 1 S. 1 Nr. 1 Stabilisierungsfondsgesetz stellen die Übernahme der Beratungskosten 
klar.

3 Aufbauend auf den Erfahrungen des peer-to-peer-Ansatzes des Stromspar-Checks, der seit 15 Jahren von Caritas und Bundesverband der Energie- 
und Klimaschutzagenturen durchgeführt wird.

4 Sie enthalten beispielsweise wassersparende Duschköpfe, Wärmedämmbänder und Folien für Fenster und Türen.
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Energiesparmaßnahmen in und an Gebäuden

Eine wichtige Einsparquelle ist die Absenkung der 
Raumtemperatur. Diese ist nur begrenzt zumutbar, 
aber jedes Grad Temperaturabsenkung reduziert den 
Gaseinsatz um rund sechs Prozent. Informations- 
und Beratungsprogramme unterstützen Haushalte, 
wie sie diese Möglichkeit gezielt nutzen können. 

Schnelle Einsparungen sind über zwei Maßnahmen 
möglich: Klassisch über die individuelle Regelung 
der Thermostate an den Heizkörpern, aber auch 
über eine Absenkung der Vorlauftemperatur (Heiz-
systemtemperaturen) an der Heizungsanlage selbst. 
Diese Absenkung hoher Vorlauftemperaturen kann 
kurzfristig einen hohen Sparbeitrag erschließen. 
Hohe Vorlauftemperaturen wurden eingestellt, 
damit Heizungen schnell auf höhere Wunschtem-
peraturen reagieren können und damit wirklich 
jeder Raum auf eine Mindesttemperatur von über 
23° C erwärmt werden kann. Das führt dazu, dass 
alle Heizkörper eines Gebäudes mit hohen Vorlauf-
temperaturen betrieben werden und verursacht hohe 
Verluste im Heizungssystem. Mit einer Reduktion 
der Vorlauftemperaturen könnten diese Energie-
verluste reduziert werden und dadurch zusätzliche 
Gaseinsparungen erbracht werden. 

Bei Mehrparteienhäusern kann allerdings nur der/
die Vermieter*in, bzw. der/die Verwalter*in die 
Vorlauftemperatur einstellen.  Damit Wohnungs-
unternehmen, Vermieter*in oder Verwalter*in von 
großen Einheiten die beschriebene Absenkung 
umsetzen können, wäre es wichtig, die bislang nur 
von unterschiedlichen Gerichten ausgeurteilten 
Temperaturuntergrenzen zumindest für eine Über-
gangszeit durch den Gesetzgeber abzusichern: Nur 
so lassen sich die sonst zu erwartenden zahllosen 
Streitigkeiten zwischen Mietern und Vermietern 
vermeiden, die die Vermieter abschrecken, Tempe-
raturabsenkungen vorzunehmen.

	● Daher sollten die Heizungstemperaturen für 
den Wohnbereich am Tag auf eine verbindliche 
Mindesttemperatur von 20 °C (Nebenräume  
18 °C) und in der Nacht von 18 °C festgesetzt 
werden. Dies entspricht den bereits von Gerich-
ten festgelegten Temperaturanforderungen an 
Wohnräume. Die angestrebte Einsparung ist 
durch die entsprechende Absenkung der Vor-
lauftemperatur in Verbindung mit der individu-
ellen Raumtemperaturregelung herzustellen. Im 
Arbeitsbereich gilt die EnSikuMaV (Verordnung 
zur Sicherung der Energieversorgung über kurz-
fristig wirksame Maßnahmen).  

	● Auch eine vorsichtige Absenkung der Tempera-
tur des zentral vorgehaltenen warmen Trink-
wassers von bislang 60°C kann einen signifikan-
ten Einsparbeitrag leisten. Hierzu sollte vom 
Gesundheitsministerium eine Risikoabwägung 
vorgenommen werden, um wieviel Kelvin die 
Trinkwassertemperatur temporär (November 
2022 bis März 2023) zur Gaseinsparung abgesenkt 
werden darf. Dabei sollte auch geprüft werden, 
ob täglich eine zeitweise Absenkung möglich ist.

	● In jedem Fall wird empfohlen, durch eine gesetz-
liche Regel dort wo technisch möglich eine tem-
poräre Abschaltung der Warmwasserzirkulation 
in den Nachtzeiten (22–5 Uhr) vorzunehmen. 
Das bedeutet, das dennoch jederzeit das warme 
Wasser der Anlage verfügbar bleibt. Allerdings 
wird während der Abschaltzeit nicht mehr das 
gesamte Rohrleitungssystem mit entsprechen-
den Energieverlusten dauerhaft mit warmem 
Wasser durchspült: Das warme Wasser kommt 
in diesem Fall lediglich mit etwas Zeitverzug, 
nachdem das kalte Wasser abgelaufen ist. Zur 
Umsetzung wäre eine Klarstellung aus miet-
rechtlicher Sicht notwendig, dass nachts die 
Warmwasserzirkulation nicht laufen muss.

	● Ein hydraulischer Abgleich von Heizungsanlagen 
kann oftmals die Energieverluste bei der Liefe-
rung der Wärme von Heizungsanlage an die 
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Heizkörper stark reduzieren. Damit die gesetz-
lich vorgeschriebenen hydraulischen Abgleiche 
umgesetzt werden können, wären unter ande-
rem Qualifizierungs- und Trainingsprogramme 
notwendig. 

Über ihren direkten Energieverbrauch hinaus kön-
nen Bürger*innen durch ihr Konsumverhalten 
weitere, nennenswerte Beiträge zur Gaseinsparung 
z. B. durch die Wahl von Produkten mit weniger 
Verpackung oder durch Recycling von Verpackungs-
materialien leisten.5 

	● Damit Bürger*innen diese Einsparpotentiale er -
schließen können, sollten sie bei der Wahl von 
Produkten unterstützt werden. Dazu ist eine 
Informationskampagne notwendig, die auf be -
stehende Produktkennzeichnungen wie dem 
Blauen Engel oder dem EU-Umweltzeichen auf-
baut.

	● Hersteller haben derzeit in Deutschland zu 
wenig Anreize, ihre Verpackungen hochgradig 
recyclingfähig zu gestalten. Ein Ansatz wäre, die 
Beteiligungsentgelte der dualen Systeme wirk-
sam entsprechend der Recyclingfähigkeit von 
Verpackungen zu differenzieren. 

	● Mehrwegsysteme sollten kurzfristig gestärkt 
werden. Derzeit wird z. B. bei pfandpflichtigen 
Getränken das im Verpackungsgesetz vorgese-
henen Ziel von 70 Prozent Mehrweganteil mit 
42 Prozent bei weitem nicht erreicht. Der Gesetz-
geber sollte weitere Maßnahmenprüfen, um den 
Mehrweganteil zu erhöhen.  

Bereich 3: Transformative Maßnahmen,  
die auch kurzfristig Gas einsparen

Die notwendigen Energie- und Gaseinsparungen  
in diesem Winter und in den kritischen nächsten 
Jahren können und sollten nicht nur durch Ver-
haltensänderungen, eine Optimierung im Betrieb 
und ergänzende kleinteilige Maßnahmen erreicht 
werden. Investitionen in Energieeffizienz und 
einen Wechsel der Energieträger sind dabei von 
zentraler Bedeutung. 

Damit diese Investitionen bereits in den kritischen 
Jahren 2023 und 2024 große Beiträge zum Gasein-
sparen erbringen können, müssen Kapazitäten ent-
lang der Wertschöpfungskette ausgebaut werden. 
Dazu sind Investitionen in die Produktion von neuen 
Heizungstechnologien, Effizienztechnologien und 
Steuerungstechnologien genauso notwendig wie 
Menschen und Unternehmen, die sich dafür quali-
fizieren, diese Investitionen umzusetzen. Deswegen 
ist es notwendig, dass ein Sofortprogramm nicht nur 
aus ad-hoc Förderungen besteht. Die Erfahrung bei 
energetischen Gebäudesanierungen hat gezeigt, 
dass dadurch die notwendigen Kapazitäten in der 
Wertschöpfungskette nicht aufgebaut werden. Statt-
dessen empfehlen wir ein Maßnahmenpaket, das 
auch Investitionen in der Wertschöpfungskette er -
möglicht und dazu eine mittel- und längerfristige 
Perspektive aufspannt. Um entsprechende Produk-
tionskapazitäten – etwa für Wärmepumpen – schnell 
auszubauen, sollten geeignete Möglichkeiten auch 
auf europäischer Ebene zu geprüft werden. Die 
Bundesregierung sollte zudem sofort mit den Kam  -
mern eine Strategie zur Lösung des Fachkräfteman-
gels in den für die Energiewende wichtigen Berufs-
feldern entwickeln und umsetzen. 

Die energetische Sanierung von Gebäuden mit einem 
hohen Anteil an Bewohner*innen mit Wohnbe-
rechtigungsschein sollte beschleunigt werden. So 
könnten in vielen sehr ineffizienten Gebäuden 

5 Rund 13% der industriellen Gasnachfrage gehen auf die Herstellung von Verpackungen zurück.
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große Einsparpotentiale erschlossen werden und 
zugleich soziale Härten nach einem Auslaufen der 
Gaspreisbremse und höher verbleibenden Gas-
preisniveaus vermieden werden: 

	● Für die Sanierung von Gebäuden der genannten 
Gruppe sollte ein zielgruppenspezifisches Bun-
desprogramm mit erhöhten Fördersätzen ein-
geführt werden, gekoppelt an eine langfristige 
Mietpreis- und Belegungsbindung. Sofern eine 
schnelle Einführung eines Bundesprogramms 
nicht möglich ist, sollte eine Aufstockung der 
Länderprogramme für den sozialen Wohnungs-
bau durch Bund und Länder für die Jahre 2023 
bis 2025 erfolgen.

	● Für Wohneinheiten mit Kaltmieten bis zu Wohn -
geld-relevanten Mietstufen sollten die Ver-
mieter*innen für den Einbau von Smart Building 
Technik, automatisiertes Heizungs-Monitoring, 
Smart Home-Anwendungen, Technik zur Ge -
bäudeautomatisation, die optimale Betriebsfüh-
rung ermöglicht, wie z. B. den automatisierten 
hydraulischen Abgleich pro Wohneinheit, eine 
pauschale Förderung in Form eines Zuschusses 
von 400 Euro bekommen können, sofern vom 
Vermieter je Wohneinheit mindestens weitere 
200 Euro investiert werden. Die Einhaltung eines 
effektiven Datenschutzes mit Blick auf die Auf-
zeichnung der Daten zum Heizungs- und Lüf-
tungsverhalten der Mietenden bezüglich des 
Zugangs der Ver mieter*in zu diesen Daten bil-
det hier eine zentrale Voraussetzung für die 
Akzeptanz.

Mieter*innen und Vermieter*innen stehen jedoch 
bei der Umsetzung der energetischen Modernisie-
rungsmaßnahmen vor einem Dilemma: Vermieter 
finden aktuell am Markt noch zu geringe Ausfüh-
rungskapazitäten mit steigenden Angebotspreisen 
vor. Kostensteigerungen für Baumaterialien und die 
Zinsentwicklung führen zu Kostensteigerung um -
fassender Sanierungsmaßnahmen für Mieter*innen. 
Das führt einerseits zur Ablehnung von Klimaschutz-

maßnahmen und andererseits zur Absage entspre-
chender Modernisierungsmaßnahmen. Aus diesem 
Dilemma führen kurzfristig zwei Wege: Vorhaben für 
untere Einkommensgruppen bedürfen einer deut-
lich höheren staatlichen Unterstützung als es über 
die gerade abgesenkte allgemeine BEG-Förderung 
möglich ist. Dies ergänzt durch die sich aktuell 
abzeichnende gesteigerte Subjektförderung (Klima- 
und Heizkostenpauschale sowie höhere Wohngeld-
leistungen im Rahmen des WohngeldPlus-Gesetzes). 
Darüber hinaus sollten neue Modelle ermöglicht 
werden, die das Vermieter*innen-Mieter*innen-
Dilemma überwinden, einschließlich regulatorischer 
Rahmenbedingungen, die sicherstellen, dass durch 
die Nutzung regenerativer Energien Kosten weniger 
volatil werden. Insgesamt sollten die staatlichen 
Unterstützungen so ausgelegt werden, dass Vermie-
ter eine annährend warmmietenneutrale Sanierung 
umsetzen können. Auf dieser Grundlage kann mit 
einer entsprechend verstärkten staatlichen Förde-
rung eine Kappungsgrenze der Modernisierungs-
umlage für energetische Sanierungen von 1,50 Euro 
pro qm für Bezieher eines Wohnberechtigungs-
scheines umgesetzt werden. 

Die nächsten zwei bis drei Winter können kritisch 
sein und auch in den darauffolgenden Wintern 
sind noch hohe Gaspreise zu erwarten. Deswegen 
sollten Maßnahmen, die Anreize zur Sanierung 
schaffen, gezielt Eigentümer besonders ineffizien-
ter und gasbeheizter (inklusive Fernwärme bei gro-
ßem Anteil Gaserzeugung) Gebäude und Mehr-
familienhäuser adressieren, damit die begrenzten 
Kapazitäten gezielt eingesetzt werden. Um reinen 
Mitnahmeeffekten entgegenzuwirken, sollten För-
dermöglichkeiten für energetische Sanierung für 
Gebäude im Bestand insbesondere für einkom-
mensschwache Haushalte in der Bundesförderung 
effiziente Gebäude (BEG) ausgeweitet werden. Auch 
die Digitalisierung von Gebäuden sollte fokussiert 
werden, um Einsparungen durch eine effiziente 
Steuerung von Heizungsanlagen breitflächig zu 
ermög lichen.
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Folgende Maßnahmen sollten ergriffen werden um 
Anreize zur Sanierung besonders ineffizienter und 
gasbasierter Gebäude zu schaffen:

1. Der Bonus für serielle Sanierung sollte erhöht 
werden, um den Markthochlauf zu stärken. 

2. Deutliche Erhöhung des Worst-Performing-
Building Bonus von derzeit 5 Prozent zur Priori-
sierung besonderes ineffizienter und gas- und 
fernwärmebeheizter Gebäude. 

3. Deutliche Anhebung der Fördersätze für umfas-
sende Maßnahmen an der Gebäudehülle von 
derzeit 15 Prozent. 

4. Deutliche Anhebung der Fördersätze für Wohn-
raumlüftung (zentral und dezentral) mit Wärme-
rückgewinnung von derzeit 15 Prozent. 

5. Parallel zum europäischen Prozess sollten Ener-
getische Mindeststandards für den Gebäudebe-
stand (Minimum Energy Performance Standards, 
MEPS) erarbeitet und umgesetzt werden.

6. Schnelle Umsetzung des in der EU-Gebäude-
richtlinie vorgeschlagenen „Zero-emission 
buildings“-Standards im Neubau.

7. Zügige Streichung von Ausnahmen bei Nach-
rüstpflichten im GEG und Durchsetzung der 
bedingten Anforderungen, speziell der Wärme-
dämmung anlässlich Erneuerung des Außen-
putzes einer bestehenden Wand.

Auch viele öffentlich genutzte Gebäude (u. a. Schulen, 
Krankenhäuser) bedürfen dringend der energetischen 
Sanierung. Für die Sanierung dieser Gebäude sollten 
Bund und Länder prioritär Mittel bereitstellen.  

Für die Wärmewende ist in vielen Bereichen dem 
Ausbau der Nah- und Fernwärme eine große Be -
deutung beizumessen, insbesondere in dicht besie-
delten Gebieten. So können z. B. effizientere und 
kostengünstigere Wärmespeicher, Wärmepumpen 
und Geothermie zum Einsatz kommen.

1. Immobilieneigentümer*innen benötigen für 
ihre Investitionsentscheidungen in Heizungs-
technologien Klarheit über die zukünftige lokal 
zur Verfügung stehende Wärmeversorgung. Des-
wegen sollte die beschleunigte flächendeckende 
kommunale Wärmeplanung schnellstmöglich 
gesetzlich vorgeschrieben und die Umsetzung 
von Klimaschutzmaßnahmen bei der Fernwärme-
versorgung gefördert werden. Die Förderung 
sollte auch den Ausbau der Fernwärmeinfra-
struktur umfassen. 

2. Es sollte unverzüglich eine Strategie zur Nutzung 
von Abwärme entwickelt und umgesetzt werden, 
um die bestehenden Potenziale konsequent in 
bestehende oder neue Fern- und Nahwärme-
konzepte einzubinden. Dazu müssten vor allem 
die Rahmenbedingungen für eine (objektüber-
greifende) Abwärmenutzung verbessert sowie 
ein Zugang zu Wärmenetzen ermöglicht werden. 

3. Ebenso sollte eine Strategie zum beschleunigten 
Ausbau von Großsolarthermieanlagen und Groß-
wärmepumpen einschließlich eines Konzeptes 
zur Flächenausweisung verbunden mit der Absen-
kung der Vorlauftemperaturen in Fernwärme-
netzen entwickelt und umgesetzt werden. Dabei 
sollte auch eine Steuerung der Sekundärregelung 
geprüft werden, um die Gesamteffizienz der netz-
gebundenen Wärmeversorgung zu verbessern.

4. Im Bereich des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes 
ist zu prüfen, ob die vorgesehenen Ausschrei-
bungen auf neue gasbefeuerte KWK-Anlagen 
beschränkt werden können, die H2-ready sind. 
Zudem sollte geprüft werden, ob erteilte Zu  schläge 
ohne Zahlung einer Pönale zurückgegeben wer-
den können, wenn stattdessen alternative Lö -
sungsmöglichkeiten für die Wärmeerzeugung 
ohne oder mit reduzierter Gasnutzung umsetz-
bar sind. Schließlich sollte eine Förderung von 
oder eine Verpflichtung zum Einbau von Wärme-
speichern und Power-to-Heat-Anlagen in Fern-
wärmenetzen geprüft werden.
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Gemeinsame Kommunikation und Koordination 
des Maßnahmenpaketes

Die vorgeschlagenen Maßnahmen fallen in die Ver-
antwortlichkeit verschiedener Ministerien und 
Akteure und können auch nur von diesen schnell 
und erfolgreich umgesetzt werden. 

Die unterschiedlichen Maßnahmen können jedoch 
nur als Paket die volle Wirkung entfalten. Zentral für 
den Erfolg ist somit, dass bei der Kommunikation 
zu jeder einzelnen Maßnahme das Gesamtpaket im 
Zentrum steht. Dazu sollte eine klare Verantwort-
lichkeit für die Kommunikation zum Gassparen 
definiert werden. 

Es ist nicht möglich, die Gaseinsparungen, die 
durch das Maßnahmenpaket und zukünftigen Gas-
preise erreicht werden, genau vorherzusehen. Es 
kann auch nicht sicher vorhergesagt werden, wie 
kalt der Winter wird oder ob alle anvisierten Gas-
importe realisiert werden können. Das kann dazu 
führen, dass das Gaseinsparziel von 20 Prozent in 
den kommenden Monaten angepasst werden muss. 
Deswegen sollte eine klare Verantwortlichkeit für 
die zukünftige Begleitung und Weiterentwicklung 
des Maßnahmenpaketes definiert werden. 

5.  Eine Gas- und Wärmepreisbremse  
für Deutschland

Einteilung der Gasverbraucher in die Gruppen 
Haushalte/sonstige Verbraucher und RLM-
Industrie 

Die Kommission unterscheidet zwei Gruppen von 
Gasverbraucher*innen, für die unterschiedliche 
Regelungen gelten.

In die erste Gruppe fallen zunächst Haushalte, un -
abhängig davon, ob ihr Verbrauch über Standard-
lastprofile (SLP) oder Registrierende Leistungsmes-

sung (RLM) abgerechnet wird, und alle sonstigen 
Verbraucher*innen, die über SLP abgerechnet  
werden.

Zu dieser Gruppe zählen auch große Wohneinheiten 
und Wohnungsunternehmen mit Zentralheizungen, 
unabhängig von der Messeinrichtung, sowie Indus-
triebetriebe mit SLP, da sie einerseits Gas nur für 
Raumwärme und Warmwasser verwenden und 
andererseits ein Start der Gaspreisbremse zum  
1. Januar 2023 wegen fehlender Daten der Energie-
versorger nicht möglich ist.

In welchem Umfang und in welcher Abgrenzung 
RLM-Gasverbraucher jenseits der Haushalte, die auch 
nicht den RLM-Gasverbrauchern der Industrie 
oder den Gaskraftwerken zuzurechnen sind, eben-
falls der ersten Gruppe zugerechnet werden, bedarf 
noch einer praktikablen und rechtssicheren Defini-
tion. Diese muss im weiteren Prozess entwickelt 
werden.

In die zweite Gruppe fallen vor allem industrielle 
Gasverbraucher mit Registrierender Leistungsmes-
sung (RLM) sowie die nach Vorliegen der o. g. Defi-
nition verbleibenden sonstigen Verbraucher*innen 
mit RLM-Abrechnung.

Bei der Fernwärme werden alle Kund*innen gleich-
behandelt, da es keine Unterscheidung zwischen 
SLP und RLM gibt und hier meist auf Basis einer 
Monatsrechnung abgerechnet wird.

KWK-Anlagen, die nicht der gewerblichen Wär-
melieferung dienen (Selbstnutzung) oder deren 
Kund*in nen im Bereich der Wärme nicht gefördert 
werden, werden in die Gaspreisbremse einbezogen. 
Lediglich der Gaseinsatz für zusätzlichen Konden-
sationsstrom im technischen Zusammenhang mit 
einer KWK-Anlage sollte von einer Förderung aus-
geschlossen sein. Hier empfiehlt es sich, die im 
Basisjahr 2021 erzeugte Menge an Kondensations-
strom nach den allgemein anerkannten Regeln der 
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Technik in eine äquivalente Gasmenge umzurech-
nen und diese bei der Berechnung der Referenz-
menge nicht zu berücksichtigen. Gasmengen, die 
nach Inkrafttreten der Gaspreisbremse zur Erzeu-
gung von Kondensationsstrom eingesetzt werden, 
bleiben konsequenterweise bei den für eine Preis-
deckelung infrage kommenden Mengen außen vor. 

Wenn EVU Kund*innen im Ausland im eigenen 
Netz beliefern ist daher die Klarstellung erforder-
lich, dass die Entlastung explizit auf „die Letzt  -
ver brau cher*in nen in Deutschland“ zu beschrän-
ken ist.

Bei den von der Kommission vorgeschlagenen 
Unterstützungsinstrumenten kann Missbrauch 
nicht ausgeschlossen werden. Der Staat sollte die 
gesetzlichen Regelungen so ausgestalten, dass alle 
Handlungen der Begünstigten, die bewusst und  
in unredlicher Weise entgegen des Zweckes der 
getroffenen Maßnahme darauf zielen, die Erstat-
tungen zu maximieren, indem mit diesem Ziel von 
bisherigen vertraglichen Regelungen oder Beschaf-
fungsstrategien abgewichen wird, als Missbrauch 
eingeordnet werden. Dies sollte zum Verlust des 
Anrechts auf Erstattung führen und mit darüber 
hinaus gehenden Strafen belegt werden. Die Rege-
lungen sollten daher eine umfassende Transparenz 
hinsichtlich aller Beschaffungsvorgänge und Wieder-
verkäufe vorsehen und klare Regelungen für  
die Nachweisführung enthalten.

a.  Eine Gas- und Wärmepreisbremse für Deutsch-
land: Für Haushalte und alle anderen Ver brau-
cher*innen (außer RLM-gemessene Industrie 
und Gaskraftwerke)

Letztverbraucher*innen sind zum Teil schon jetzt 
stark von der Gaspreiskrise betroffen. Im weiteren 
Verlauf der Heizperiode ist mit einer deutlichen 
Steigerung der Belastung zu rechnen, die die Belas-
tung von Verbraucher*innen, die mit anderen  
Wärmetechnologien heizen, um ein Vielfaches 
übersteigt. Dies erfordert eine schnelle und erheb-

liche Entlastung der Gaskund*innen, die im Rah-
men der bestehenden, technischen Möglichkeiten 
nicht zeitnah umsetzbar sind. Um dem zu begeg-
nen wird ein zweistufiges Entlastungsprogramm 
etabliert, das über die Gasversorger abgewickelt 
wird. 

Um eine Umsetzung beider Stufen zu ermöglichen, 
ist es von entscheidender Bedeutung, die Versorger 
in die Lage zu versetzen, die Maßnahmen schnell, 
rechtssicher und ohne eigene Risiken umzusetzen. 
Der Staat sollte die Regelungen so ausgestalten, 
dass rechtliche Risiken insbesondere im Bereich 
der beihilferechtlichen Prüfungen nicht entstehen. 

Stufe 1: Einmalige Entlastung im Dezember 2022

Um die extremen Belastungen von Gas- und Fern-
wärmekund*innen abzufangen, erhalten sie bereits 
im Dezember 2022 eine einmalige Entlastung auf 
Basis des Verbrauchs, welcher der Abschlagszah-
lung aus September 2022 zugrunde gelegt wurde. 
Diese einmalige Entlastung dient als finanzielle 
Brücke bis zur regulären Einführung der Gaspreis-
bremse. 

Berechnung der einmaligen Entlastung durch  
den Energieversorger

Normalfall:

Die einmalige Entlastung im Dezember 2022 an 
den/die Kund*innen in Höhe eines angepassten 
Abschlags, der auch Preisanpassungen im Oktober 
und November berücksichtigt, berechnet sich  
folgendermaßen:

Einmalige Entlastung = 1⁄12 der der Abschlags-
zahlung im September 2022 zugrundeliegenden 

Jahresverbrauchsprognose * Gesamtbrutto-
arbeitspreis aus Dezember 2022 + 1⁄12 des Jahres-

bruttogrundpreises mit Stand September 2022
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Dadurch werden missbräuchliche Abschlagszahlun-
gen verhindert. Entscheidend ist, dass die Verbrau-
cher*innen um 1/12 der jährlichen Abschlagssumme 
entlastet werden. Eine Zahlungsverpflichtung gegen-
über dem Erdgaslieferanten im Dezember bleibt 
unberührt, da die einmalige Entlastungsleistung 
und Abschlagsbetrag im Dezember in ihrer Höhe 
nicht immer deckungsgleich sind.  
Bei Bewohner*innen von Mehrfamilienhäusern 
mit Gaszentralheizung oder Fernwärme wird die 
einmalige Entlastung über die Endabrechnung  
der Nebenkosten im Folgejahr 2023 erstattet. Ver-
mieter*innen, die ihre Nebenkostenvorauszahlun-
gen bereits vor Inkrafttreten der Gaspreisbremse 
auf der Grundlage gestiegener Gaspreise erhöht 
hatten, sind gesetzlich zu verpflichten, diese ent-
sprechend der Preisbremswirkung anzupassen.

Spezialfälle:

1. Die Anzahl der Abschläge, die der Versorger jähr-
lich vornimmt (6-9-12) ist bei der Berechnung 
der einmaligen Entlastung unerheblich, da es auf 
ein 1⁄12 der der Abschlagszahlung im September 
2022 zugrundeliegenden Jahresverbrauchsprog-
nose ankommt.

2. Bei Kund*innen mit Dauerauftrag bei der Bank, 
die ihre Buchung nicht rechtzeitig angepasst 
und den Dezember-Abschlag bereits bezahlt 
haben, wird die einmalige Entlastung in der 
nächstmöglichen Jahresendabrechnung gutge-
schrieben. 

3. Bei Gas- und Wärmekund*innen, die keine Ab -
schlagszahlungen tätigen, sondern monatliche 
Schlussrechnungen erhalten, sollte der Staat im 
Dezember 2022 einen Betrag übernehmen, der 
sich aus 1⁄12 des prognostizierten Jahresver-
brauchs oder tatsächlichen Vorjahresverbrauchs 
multipliziert mit dem Gesamtbruttoarbeitspreis 
aus dem Dezember 2022 zuzüglich 1⁄12 des Jahres-
bruttogrundpreises ergibt.

4. Für Kund*innen, die nach September einen  
Vertrag mit einem neuen Energieversorger ab -
schließen, und bei Neubauten wird der Energie-
versorger auf Basis einer Verbrauchsprognose 
des Verteilernetzbetreibers gem. § 24 Gasnetz -
zugangsverordnung einen Abschlag nennen  
und nachmelden.

5. Bei fehlender Bankverbindung wird diese an -
gefragt. Wird keine Kontonummer nachgereicht, 
wird mit der nächsten Turnusrechnung ver-
rechnet. 

Um die Einmalzahlung schnell umzusetzen emp-
fiehlt die Kommission folgendes Verfahren: 

Der Staat übernimmt einmalig die jeweilige ange-
passte Abschlagszahlung aller Gas- und Fernwärme-
Verträge der Gruppe Haushalte/sonstige Verbrau-
cher, die zum 1.12.2022 beim jeweiligen Lieferanten 
aktiv waren. Dieser Lieferant ist verantwortlich für 
die einmalige Entlastung. 

Dazu erhält er als Ausgleich die Summe der jewei-
ligen Abschlagszahlungen spätestens zum 1. Dezem-
ber 2022 vom Bund erstattet. Rückzahlungen im 
Rahmen der Jahresabrechnung erfolgen ausschließ-
lich an die Endkund*innen (der Bund als Zahler 
eines Teils der Abschläge wird dabei nicht berück-
sichtigt).

Die Auszahlung oder Verrechnung des Entlastungs-
betrages erfolgt schnellstmöglich, spätestens bis 
zum 20. Dezember 2022. 

Informationspflicht der Energieversorger an  
die Kund*innen: Um mit Blick auf die sehr eng 
bemessene Zeit zur Umsetzung der Gas- und Wär-
mepreisbremse den Aufwand für die Energiever-
sorger zu begrenzen, sind für die Kund*innen bei 
der einmaligen Entlastung keine individualisierten 
Kund*inneninformationen vorgeschrieben. Eine 
allgemeine Information und Erläuterung auf den 
Internetseiten der Versorger ist ausreichend. 
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Erstattung der einmaligen Entlastung durch  
den Bund an die Energieversorger: Voraussetzung 
für das Aussetzen der Abschlagszahlung gegenüber 
den Kund*innen ist ein fristgerechter Zahlungs-
eingang bei den Versorgern rechtzeitig bis zum  
1. Dezember 2022. Wir schlagen einen zweistufigen 
Prozess vor:

1. Bis 10. November 2022 reichen die Energiever-
sorger Informationen zu der Anzahl der Verträge 
und dem Gesamtbetrag beim Bund ein. Mit die-
sem Stand muss ein Prozessstart mit Auszahlung 
an den Versorger begonnen werden. Vorgaben 
zu den Datenformaten und dem Übermittlungs-
medium sowie die staatliche Empfangsstelle 
müssen seitens des Bundes vorgegeben werden.

2. Bei Bedarf wird nach einer Gesetzesverabschie-
dung (voraussichtlich am 18. November 2022) 
eine Detailliste nachgereicht, um die Audit-Kon-
formität zu gewährleisten. Der Bund überweist 
den Betrag rechtzeitig bis zum 1. Dezember 2022 
an die Energieunternehmen, um die Liquidität 
und damit die Versorgungssicherheit zu sichern. 
Ansonsten kann eine Auszahlung im Dezember 
nicht erfolgen.

Es ist ein Nachweisverfahren zu etablieren, dass so 
unbürokratisch wie möglich, aber dennoch verläss-
lich ist, um eine sachgerechte Mittelverwendung 
zu gewährleisten.

Umsetzung durch Wohnungswirtschaft, 
Vermieter*innen und Gewerbe:

Bei Mietshäusern und Wohnungseigentümerge-
meinschaften (WEG), die zentral beheizt werden, 
gibt es häufig keine direkte Vertragsbeziehung zwi-
schen Versorger und Bewohner*in, stattdessen ist 
jeweils Vermieter*in oder Verwalter*in zwischen-
geschaltet. Der Versorger kennt in diesen Fällen 
lediglich den Verbrauch des Gesamtgebäudes. 

In der Wohnungswirtschaft, bei Vermieter*innen 
und Gewerbe wird die geplante Entlastung bei den 
Heizkosten wie folgt berücksichtigt:

	● Die Wohnungswirtschaft, Vermieter*in und Ge -
werbe als Kund*innen der Versorger erhalten ent-
sprechend der oben beschriebenen Systematik 
eine Entlastung. Diese ist an die Mieter*innen 
weiterzugeben. Der Verteilungsschlüssel ist ana-
log zu dem Schlüssel, mit dem auch in der Ver-
gangenheit die Gas- und Fernwärmekosten auf 
die Wohnungen verteilt wurden.

	● In die Betriebskostenabrechnung gegenüber der 
Mieter*innen gehen alle Mieter*innen-Zahlungen 
in der Abrechnungsperiode sowie die vom Staat 
gewährte Entlastung für Dezember 2022 ein. 

	● Das Wohnungsunternehmen bzw. die Ver  mie-
ter*in nen teilen den Mieter*innen im Dezember 
mit, dass die von der Bundesregierung gewährte 
Entlastung über die Versorger in Höhe der vom 
Vermieter zu leistenden angepassten Abschlags-
zahlung auf Basis des Verbrauchs, welcher der 
Abschlagszahlung aus September 2022 zugrunde 
gelegt wurde, in der nächsten Betriebskosten-
rechnung berücksichtigt wird. Mit der Betriebs-
kostenabrechnung wird der Entlastungsbetrag 
ausgewiesen, der Grundlage der abzurechnenden 
Heizkosten ist. Die gegenüber den Mieter*innen 
abzurechnenden Heizkosten vermindern sich 
somit. Damit dieser Rabatt auch in der Grund-
versorgung ermöglich werden kann, sind die 
entsprechenden gesetzlichen Regelungen anzu-
passen. 

	● Die Zahlung auf das Konto des Versorgers durch 
die Bundesregierung muss im Jahr 2022 erfolgen, 
sodass diese in der Betriebskostenabrechnung, 
die im Jahr 2023 für das Jahr 2022 vorgenom-
men wird, Berücksichtigung findet.

Besteuerung der Entlastung: Die erhaltene ein-
malige Entlastung ist bei der Einkommenssteuer-
erklärung als geldwerter Vorteil anzugeben. Dabei 
ist das verteilungspolitische Ziel dieses Vorschlags, 
dass die erhaltene Entlastung erst ab einem Ein-
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kommen in der Höhe des solidaritätszuschlags-
pflichtigen Einkommens von 72.000 Euro zu ver-
steuern ist. Eine Veranlagungspflicht entsteht 
alleine durch die erhaltene Entlastung nicht. 

Stufe 2: Gas- und Wärmepreisbremse ab März 2023

Durch einen garantierten Brutto-Arbeitspreis inklu-
sive aller staatlich induzierten Preisbestandteile6  
von 12 ct/kWh für Gas für ein Kontingent der Gas-
verbrauchsmenge wird die Belastungsentwicklung 
für Gaskund*innen gedämpft. Für den Rest der 
Verbrauchsmenge oberhalb des Kontingentes gilt 
der vertraglich vereinbarte Arbeitspreis. Die Gas- 
und Wärmepreisbremse soll zum 1. März 2023 in 
Kraft treten und endet frühestens zum 30. April 
2024. Sie erreicht die Kund*innen mit der 
Abschlagszahlung. 

Ermittlung des Kontingents für den Garantiepreis:

Das Kontingent beträgt 80 Prozent der Jahresver-
brauchsprognose, die der Abschlagszahlung aus 
September 2022 zugrunde gelegt wurde. Der erhal-
tene Betrag muss nicht zurückgezahlt werden, selbst 
wenn der tatsächliche Verbrauch in der Jahresend-
abrechnung von der angenommenen Menge ab -
weicht. Daher bleibt der volle Energiesparanreiz 
bestehen und jede eingesparte kWh reduziert den 
Rechnungsbetrag um den im Versorgungsvertrag 
vereinbarten Arbeitspreis. 

Der regelmäßige Betrag der Gas- und Wärmepreis-
bremse für Kund*innen, die einen Arbeitspreis 
oberhalb des garantierten Brutto-Arbeitspreises 
haben, errechnet sich wie folgt: 

Auch Fernwärmekunden sind durch den steigen-
den Gaspreis betroffen, so dass auch für sie eine 
Wärmepreisbremse eingeführt werden soll. Dazu 
wird analog zum Gaspreis ein garantierter Brutto-
Arbeitspreis von 9,5 ct/kWh für Fernwärme für  
ein Kon  tingent von 80 Prozent des Verbrauchs, der  
der Abschlagszahlung aus September 2022 zu  grunde 
gelegt wurde, eingeführt. 

Zielgruppe des Rabatts: Alle Kunden, die zum  
1. März 2023 beim jeweiligen Lieferanten aktiv sind. 
Wechselt der Kunde mitten im Monat, wird mit der 
Endabrechnung entsprechend tagesscharf abge-
rechnet. Gleiches gilt für Neukunden.

Der Kundenvertrag bleibt unverändert und unab-
hängig von der Rabattzahlung.

Informationspflicht: Im Rahmen der Mitteilung 
über die angepasste Abschlagszahlung informieren 
die Energieversorger ihre Kunden vor dem 1. März 
2023 in allgemeiner, klarer und verständlicher Form 
über die Stufe 2 der Gas- und Wärmepreisbremse. 
Die Information soll neben der Entlastung erläutern, 
dass jede eingesparte kWh Gas zu vollem Arbeits-
preis die Gaskosten senkt und die Entlastung aus 
der Gaspreisbremse nicht verringert. 

Die Bundesregierung unterrichtet die Bevölkerung 
über die allgemeinen Regeln der Gas- und Wärme-
preisbremse. 

Erstattung des Rabatts durch den Bund: Auf Basis 
des prognostizierten Verbrauches wird vorab quar-
talsweise eine Rechnung an den Bund gestellt, der 
diese Mengen vorab (Quartalsweise im Voraus) an 
den Versorger erstattet.

Rabatt = (individueller Brutto-Arbeitspreis – 
garantierter Brutto-Arbeitspreis) * Kontingent / 
Zahl der Abschlagszahlungen

6 Der Brutto-Arbeitspreis enthält die Beschaffungskosten, die Netznutzungsentgelte, die Erdgassteuer, die BEHG-Kosten, die verschiedenen  
Umlagen sowie die Mehrwertsteuer.
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Unübliche Vertriebsaktivitäten:

Die Bundesregierung sollte robuste Maßnahmen 
zur Vermeidung von Missbrauch ergreifen, insbe-
sondere mit Blick auf Vertragsausgestaltungen, die 
auf eine Erhöhung des Rabatts abzielen. Dabei darf 
der Saldo einer Gasrechnung nicht negativ werden, 
d. h. Gaskund*innen erhalten bei der Endabrech-
nung maximal eine Rückzahlung, die der Summe 
aller Abschlagszahlungen entspricht und diese 
nicht überschreiten darf. 

Sollten bei der Abrechnung oder einer stichpro-
benartigen Überprüfung der staatlichen Hilfen für 
Gaskunden Unregelmäßigkeiten festgestellt wer-
den, wird der staatliche Kostenersatz unverzüglich 
zurückgefordert. 

Grundpreis:

In der Regel beinhalten Gaslieferverträge einen 
Grundpreis und einen Arbeitspreis. Der Grundpreis 
ist unabhängig vom Verbrauch und wird in Euro 
pro Monat oder auch in Euro pro Jahr angegeben. 
Über den Grundpreis deckt der Lieferant üblicher-
weise Kosten ab, die verbrauchsunabhängig anfallen. 
Der Arbeitspreis wird in ct/kWh angegeben; je mehr 
kWh verbraucht werden, desto höher fällt die 
Rechnung aus. 

Im Zuge der Einführung der Gaspreisbremse soll 
vermieden werden, dass es zu missbräuchlichen 
Gestaltungen zwischen den Komponenten Grund-
preis und Arbeitspreis kommt: So besteht bei einem 
Gaspreisdeckel beispielsweise der Anreiz, den Grund-
preis abzusenken und den Arbeitspreis zu erhöhen – 
zumindest innerhalb des geförderten Kontingents, 
da die erhöhten Arbeitspreise vom Staat übernom-
men würden. 

Daher sollen die Grundpreise von SLP-Kunden  
für die Dauer der Gaspreisbremse auf dem Niveau 
September 2022 eingefroren werden. Lediglich  
der Teil des Grundpreises, der der Abdeckung von 

abnahmemengenunabhängigen Kostenkomponen-
ten (Netzentgelte und Vertriebskosten) dient, kann 
vom Lieferanten angepasst werden. 

Prämien/Boni: 

Neukundenboni und Wechselprämien werden für 
die Dauer der Gaspreisbremse auf einem maxima-
len Niveau von 50 Euro eingefroren. 

Verfahren bei Wohnraummietverhältnissen:

Bei zentral beheizten Mietshäusern wird der Rabatt 
entsprechend der Vorgehensweise bei Einzelwoh-
nungen auf das Kontingent gezahlt, das je Liefer-
vertrag/Zähler anhand der bisherigen Abschlags-
zahlungen berechnet wird. Daher muss der Rabatt 
vom Vermieter auf die Wohnungen bzw. Bewohne-
rInnen umgelegt werden. Der Verteilungsschlüssel 
ist analog zu dem Schlüssel, mit dem auch in der 
Vergangenheit die Gaskosten in der Betriebskosten-
abrechnung auf die Wohnungen verteilt wurden. 
Für von Wohnungseigentümergemeinschaften 
(WEG) bewirtschaftete Mehrfamilienhäuser wird 
entsprechend verfahren. 

Umsetzung:

Das Kontingent entspricht 80 Prozent der Jahres-
verbrauchsprognose, die für die Berechnung der 
Abschlagszahlung der MieterInnen im September 
2022 herangezogen wurde.

Dementsprechend wird mit der Umsetzung der 
Gaspreisbremse zum 01.03.2023 die Abschlags-
zahlung der Mieter angepasst, sofern der für die 
Abschlagszahlung zugrunde gelegte Brutto-Arbeits-
preis 12 Cent pro kWh bei Gas bzw. 9,5 Cent pro 
kWh bei Fernwärme übersteigt.

Die davon betroffenen MieterInnen zahlen somit 
ab 01.03.2023 einen verminderten Abschlag an den 
Vermieter.
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Deshalb werden die Energieversorger verpflichtet, 
rechtzeitig alle Abschläge, Vorauszahlungen sowie 
Lastschriftverfahren oder mögliche andere Zah-
lungswege gemäß der Gaspreisbremse anzupassen. 
Gleiches gilt auch für VermieterInnen, darunter die 
Wohnungsunternehmen. Diese werden verpflich-
tet, ebenfalls alle Abschläge, Vorauszahlungen sowie 
Lastschriftverfahren oder mögliche andere Zahlungs-
wege gemäß der Gaspreisbremse anzupassen, damit 
die MieterInnen entlastet werden.

Die entsprechende Information der Mieter*innen 
zur Anpassung der Abschläge erfolgt bis zum 
01.03.2023 durch die VermieterInnen. Gleiches gilt 
für gewerbliche Mietverhältnisse.

Mindestkontingent und Obergrenze: Es soll geprüft 
werden, wie die Voraussetzungen geschaffen wer-
den können, dass ein haushaltsbezogenes Mindest-
kontingent und eine Obergrenze für das geförderte 
Kontingent umgesetzt werden können. Dies ist für 
eine sozial ausgewogenere Ausgestaltung der Gas-
preisbremse erforderlich. Die so erhobenen Daten 
sind auch für eine zielgenaue Preisstabilisierung 
und Entlastungsmaßnahmen im weiteren Verlauf 
der Krise von Relevanz. Sollte die Prüfung eines 
Mindestkontingentes und einer Obergrenze durch 
die Bundesregierung positiv ausfallen, ist das Kon-
tingent entsprechend anzupassen.

Besteuerung des Rabatts: Der erhaltene Rabatt ist 
bei der Einkommenssteuererklärung als geldwerter 
Vorteil anzugeben. Dabei ist das verteilungspolitische 
Ziel dieses Vorschlags, dass der Rabatt erst ab einem 
Einkommen in der Höhe des solidaritätszuschlags-
pflichtigen Einkommens von 72.000 Euro zu ver-
steuern ist. Eine Veranlagungspflicht entsteht alleine 
durch den Rabatt nicht. 

Sollten auf europäischer Ebene Maßnahmen zur 
Dämpfung der Gasgroßhandelspreise ergriffen 
werden, würde sich die Wirkung der Gas- und  

Wärmepreisbremse automatisch anpassen. Durch 
europäische Eingriffe eventuell gesenkte Großhan-
delspreise führen zu sinkenden Arbeitspreisen und 
entsprechend zu einer geringeren staatlichen Sub-
vention. Die vorgestellte Maßnahme ist somit zu 
europäischen Maßnahmen vollumfänglich kompa-
tibel und erhält den Anreiz zum Gassparen auf-
recht. Wir empfehlen der Bundesregierung bei der 
Mitwirkung für die europäischen Maßnahmen auf 
ein System hinzuarbeiten, welches den hier skiz-
zierten Sparanreiz aufnimmt.

b.  Eine Gas- und Wärmepreisbremse für 
Deutschland: Für industrielle Verbraucher 
(RLM-Kunden)

Gas ist für die Industrie der wichtigste Energieträger 
und ein wichtiger Rohstoff. Durch die Preisentwick-
lungen in der Folge des russischen Angriffskrieges 
auf die Ukraine ist die Industrie in Europa und  
insbesondere in Deutschland unter massiven Kos-
ten- und Wettbewerbsdruck geraten. Für einen 
beträchtlichen Teil der Unternehmen muss eine 
existentielle Bedrohung unterstellt werden, Wert-
schöpfung, Innovation und Beschäftigung geraten 
in Gefahr. 

Aufgrund der schwierigen Lage hat die Industrie seit 
Beginn der Krise bereits im erheblichen Umfang 
den Verbrauch von Gas reduziert, zwischen 20 und 
25 Prozent über die gesamte Industrie hinweg. Die 
Einsparungen wurden zum Teil durch Effizienz 
und Prozessoptimierung, durch einen Wechsel des 
Energieträgers (Fuel Switch von Gas vor allem zu 
Öl), aber auch durch eine deutliche Reduzierung von 
Produktionsvolumina erreicht. Es ist zu befürchten, 
dass sich letzterer zu Lasten von Wachstum und 
Beschäftigung auch im kommenden Jahr fortsetzt. 
Daher ist das Anliegen der Bundesregierung, die 
Belastung der Industrie durch hohe Gaspreise zu 
dämpfen, richtig. 
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Gleichzeitig ist die Bedrohung von Wirtschaft und 
Gesellschaft durch eine konkrete Gasmangellage 
weiterhin hoch. In diesem Fall müsste die BNetzA 
über den Bundeslastverteiler Unternehmen anwei-
sen, ihren Gasverbrauch zu reduzieren. Dies würde 
entsprechend negative Folgen für Deutschland und 
Europa haben. 

Selbst wenn alle angebotsausweitenden Maßnahmen 
ergriffen würden, werden in den kommenden 
Monaten weitere Anreize zur Gaseinsparung not-
wendig sein. Die Anreize, die ein hoher Gaspreis 
zum Gaseinsparen bietet, dürfen daher durch die 
getroffenen Maßnahmen zur Gaspreisdämpfung 
nicht ausgehebelt werden. 

Nicht ausreichende Einsparungen führen zunächst 
zu einer Erhöhung des Großhandelspreises. Dadurch 
wird ein Teil der Wirkung der gewährten Subventi-
onen aufgehoben. 

Daraus ergibt sich ein schwieriges Spannungsver-
hältnis zwischen Sparanreizen auf der einen Seite 
und dem Erhalt der globalen Wettbewerbsfähigkeit 
und der Bekämpfung einer Rezession durch redu-
zierte Gaspreise auf der anderen Seite. 

Aus diesem Grund schlägt die Kommission ein Ins-
trument vor, das sowohl der Standortsicherung als 
auch der Wettbewerbsfähigkeit dient, Beschäfti-
gungs- und Transformationsperspektiven aufzeigt 
und gleichzeitig effektiv einer Gasmangellage ent-
gegenwirkt. 

Es ist zwingend notwendig, dass Vorkehrungen zur 
Vermeidung von Missbrauch getroffen werden. 
Hierfür müssen einfache und schnell umsetzbare 
pragmatische Mechanismen entwickelt werden. 
Um die Wirksamkeit und Adäquatheit sicherzustel-
len, erfolgt zum 31. Mai 2023 eine Zwischenüber-
prüfung durch die Bundesregierung. 

Die Unternehmen müssen die Teilnahme an dem 
Programm bei ihrem Versorger anmelden und 
öffentlich machen. Ein Opt-Out ist möglich.

Für die finanzielle und administrative Abwicklung 
der Gaspreisbremse für industrielle Verbraucher 
gelten die gleichen Bedingungen wie für die Gas- 
und Wärmepreisbremse für Haushalte und andere 
Verbraucher*innen. 

Das Instrument soll zum 1. Januar 2023 in Kraft 
treten und zum 30. April 2024 enden. 

Adressatenkreis

Die Kommission schlägt vor, große industrielle 
Verbraucher (größer 1,5 Mio. kWh/a), die über  
eine geregelte Lastgangmessung (RLM) verfügen, 
mit einem eigenen Entlastungsinstrument zu 
adressieren. Es handelt sich in Summe um  
ca. 24.000–25.000 Unternehmen. 

Ausgenommen hiervon sollen Gaskraftwerke,  
größere Wohneinheiten und ggfs. weitere, noch zu 
identifizierende Verbraucher sein. Gaskraftwerke 
sollen ausgenommen werden, da keine weiteren 
Anreize zur Gasverstromung gegeben werden sol-
len. Größere Wohnungseinheiten sind besser in 
dem Modell für die SLP-Kund*innen adressierbar 
(viele kleinere Verbraucher*innen hinter einer  
einzelnen Entnahmestelle). 

Um bestimmte Fallkonstellationen (wie zum Bei-
spiel Nahwärmenetze, die über gasbefeuerte BHKW 
versorgt werden, oder Wärmeerzeugungsanlagen 
zur Versorgung von Industrieparks mit Prozess-
wärme) klarzustellen, gelten Unternehmen, die Gas 
zur Wärme- oder Dampferzeugung für Dritte ein-
setzen, in dem Umfang, wie sie Gas zur Wärme- 
oder Dampferzeugung einsetzen, nicht als Letzt-
verbraucher.
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Das Instrument

Es wird grundsätzlich ein zu entlastendes Kontin-
gent des Gasverbrauches definiert. Das Kontingent 
bemisst sich im Regelfall an 70 Prozent des Ver-
brauches des Jahres 2021. Für die verbliebene 
Menge des Gasverbrauchs wird der volle vertrag-
lich vereinbarte Marktpreis fällig. Dadurch wird ein 
starker Sparanreiz gesetzt. Eine mengenmäßige 
Obergrenze des zu entlastenden Gasverbrauches 
wird nicht definiert, da aufgrund der enormen 
Bandbreite der verbrauchten Mengen eine diskri-
minierungsfreie Definition nicht möglich ist. 

Für dieses Kontingent von 70 Prozent wird ein 
Beschaffungspreis von 7 ct pro kWh definiert.  
Die geförderte Gasmenge kann das verbrauchende 
Unternehmen für seine Zwecke nutzen oder am 
Markt verwerten. Industrielle Wärmeversorger  
(z. B. Chemieparks) liefern in der Regel Dampf auf 
verschiedenen Druckstufen, zu dessen Herstellung 
deutlich mehr Erdgas erforderlich ist als zur Fern-
wärmeerzeugung und die daher entsprechend 
kostspieliger ist. Aus diesem Grund ist Kunden,  
die unmittelbar mit Dampf versorgt werden, ein 
Nettopreis von 10 Cent/kWh für ein Kontingent 
von 70 Prozent zu garantieren, der in etwa dem 
Preis für Fernwärmekunden entspricht. Die Förde-
rung ist an den Standorterhalt und eine Transfor-
mationsperspektive gebunden. 

Die gewährte Subvention wird über den jeweiligen 
Gaslieferanten administriert. Um eine Umsetzung 
zu ermöglichen, ist es von entscheidender Bedeu-
tung, die Versorger in die Lage zu versetzen, die 
Maßnahmen schnell, rechtssicher und ohne eigene 
Risiken umzusetzen. 

Der Staat sollte die Regelungen so ausgestalten, 
dass rechtliche Risiken insbesondere im Bereich 
der beihilferechtlichen Prüfungen nicht entstehen. 

Anwendung des Kontingents

Industrieunternehmen erhalten den reduzierten 
Beschaffungspreis7 von 7 Cent/kWh für ein Kon-
tingent von 70 Prozent des Verbrauchs des relevan-
ten Vergleichszeitraums im Jahr 2021. Da diese 
Unternehmen lastganggemessen sind, ist die Nach-
vollziehbarkeit der Kontingentüberschreitung zeit-
nah gegeben. 

Falls die Verbrauchsdaten 2021 offensichtlich nicht 
als Referenz herangezogen werden können, sind 
spezifische Lösungen zu entwickeln. Grundsätzlich 
lässt sich an dieser Stelle zwischen industriellen 
Verbrauchern, die nur einen Gaslieferanten haben, 
und solchen, die selbst am Großhandel aktiv sind 
und/oder mehr als einen Gaslieferanten haben, 
unterscheiden.

Kund*innen, die selbst am Großhandel aktiv sind, 
Gas laufend optimieren (kaufen/verkaufen) und/
oder mehr als einen Lieferanten haben

Für industrielle Verbraucher (RLM-Kunden), die nur 
einen Gaslieferanten haben, wird der Erstattungs-
beitrag von ihrem Gaslieferanten administriert. 
Industrielle Verbraucher, die selbst am Markt aktiv 
sind oder mehrere Gaslieferanten haben, verfügen 
nur selbst über die notwendigen Daten zur Ermitt-
lung des Erstattungsbetrages. Als Referenzpreis für 
die Ermittlung des Erstattungsbetrages gilt in die-
sen Fällen der mengengewichtete durchschnittli-
che Gas-Beschaffungspreis des Unternehmens. Die 
Behandlung von Back-to-Back-Verträgen ist mit 
Blick auf die Bestimmung des Kontingents und des 
Referenzpreises zu prüfen. Für die Ermittlung des 
mengengewichtete durchschnittlichen Gasbeschaf-
fungspreises sind, beginnend mit dem günstigsten 
Preis nach aufsteigenden Preisen geordnet, alle  
für den relevanten Zeitraum getätigten Gaskaufge-
schäfte bis insgesamt 70 Prozent der Referenzmenge 

7 Der Beschaffungspreis ergibt sich aus dem Arbeitspreis, der um die enthaltenen Steuern, Abgaben und Umlagen sowie die Netznutzungsentgelte 
verringert wird. 
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mit ihren jeweiligen Preisen für die Abrechnungs-
periode zu berücksichtigen. Verkäufe bleiben bei 
der Berechnung des Referenzpreises unberücksich-
tigt, um den vollen Anreiz zur Gaseinsparung auf-
rechtzuerhalten. 

Der Erstattungsbetrag ergibt sich aus der Differenz 
des wie oben ermittelten durchschnittlichen Gasbe-
schaffungspreises zum Preisdeckel von 7 Cent/kWh 
multipliziert mit dem Kontingent von 70 Prozent 
des Verbrauchs von 2021. Für Verbraucher, die mehr 
als 30 Prozent ihres Gasverbrauchs einsparen, ergibt 
sich ein fehlgerichteter Anreiz, so lange Verkäufe 
unberücksichtigt bleiben: Sie profitieren finanziell 
davon, teurer Gas zu beschaffen, denn die Mehr-
kosten werden durch eine erhöhte staatliche Unter-
stützung überkompensiert. Diese Anreizsetzung 
dürfte in der Summe die Gaspreise in die Höhe 
treiben. Zusammengenommen mit dem Anreiz zur 
Preissteigerung besteht daher die Gefahr, dass mit 
dieser Definition der Beschaffungskosten bei Nicht-
berücksichtigung von Verkäufen die fiskalischen 
Kosten der Gaspreisbremse unberechenbar und 
potentiell sehr hoch werden. Auch könnte eine 
Orientierung von großen Käufern darauf, möglichst 
hohe Preise zu zahlen, die Volatilität am Gasmarkt 
erhöhen. Dies führt zu großem Missbrauchspoten-
zial und gilt es zu vermeiden. 

Eine mögliche Lösung ist, dass der Abwicklungsweg 
über Anträge der Unternehmen bei einer noch zu 
bestimmenden staatlichen Behörde erfolgt, die auch 
die Erstattung auf monatlicher Basis vornimmt.  
Die Ermittlung der Erstattungsbeträge soll von Wirt-
schafts prüfer*innen ex-post im Sinne einer Endab-
rechnung auf Jahresbasis sowie abschließend zum 
Ende der Entlastungsmaßnahmen geprüft werden. 
Die Ex-Post Kontrolle kann z.B. über die Steuerprü-
fungen erfolgen. Für Unternehmen, die mit Liqui-
ditätszufluss nicht bis zum Jahresende warten kön-
nen, muss bei akuter Liquiditätsnot die Möglichkeit 
zu Abschlagszahlungen durch eine staatliche Stelle 
eröffnet werden. 

Konditionierung der finanziellen Unterstützung 
für Unternehmen

Die Maßnahme (Gaspreisbremse) steht allen Unter-
nehmen offen. Sie müssen die Teilnahme an dem 
Programm lediglich bei ihrem Versorger anmelden 
(Opt-In) und öffentlich machen. Ein Opt-Out ist 
möglich. 

In der Kommission wurde diskutiert, in welchem 
Umfang die finanzielle Unterstützung im Rahmen 
der Gaspreisbremse an Bedingungen geknüpft  
werden kann und sollte. Dabei stellt sich die 
grundlegende Frage, ob die Gaspreisbremse die 
hohen Belastungen durch die Gaspreise prinzipiell 
für alle Unternehmen abfedern soll oder sich nur 
an solche Unternehmen richten soll, die sich nicht 
anderweitig gegen hohe Gaspreise absichern können. 
Hierzu gab es in der Kommission keine einhellige 
Meinung. 

Erhalt des Standorts 

Die Kommission Gas und Wärme schlägt vor, die 
Unterstützung nur Unternehmen zu gewähren,  
die die betroffenen Standorte erhalten.

Der Standorterhalt wird in der Regel durch eine 
Standort- und Transformationsvereinbarung zwi-
schen Tarif- oder Betriebsparteien (Arbeitgeber/
Betriebsrat) oder im paritätisch mitbestimmten 
Aufsichtsrat nachgewiesen. Solche Standortverein-
barungen profitieren ähnlich wie die Tarifautono-
mie von den besonderen Kompetenzen der Sozial-
partner und Kenntnissen der Mitbestimmung in 
Aufsichtsräten und Wirtschaftsausschüssen von 
vertraulichen Unternehmensstrategien.

Sollten in Ausnahmefällen solche Mitbestimmungs- 
Strukturen nicht existieren, müssen betroffene 
Unternehmen dies bei Inanspruchnahme der Unter-
stützung anzeigen und müssen einen langfristigen 
Erhalt von mindestens 90 Prozent der Arbeitsplätze 
mindestens ein Jahr über das Ende der Unterstüt-
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zung hinaus nachweisen; andernfalls ist die erhal-
tene Unterstützung zurückzuzahlen (Claw back).

Die Einhaltung der Konditionen wird im Rahmen 
der Wirtschaftsprüfung/Jahresabschlussprüfung 
verifiziert und ist zu veröffentlichen. Werden die 
Bedingungen nicht erfüllt, sind die Unternehmen 
verpflichtet, die Förderung zurückzuerstatten.

Unternehmen profitieren nicht von der Maßnahme, 
wenn sie insolvent sind oder rechtswidrige Beihilfen 
(„sog. Deggendorf“-Klausel) beziehen. Eine Nicht-
erfüllung dieser Konditionen führt zu einem  
Ausschluss von der Maßnahme und zur Rückzah-
lung der empfangenen Vorteile. 

Um die Wirksamkeit und Adäquatheit sicherzustel-
len, erfolgt zum 31. Mai 2023 eine Zwischenüber-
prüfung durch die Bundesregierung. Angelehnt an 
das zweistufige Vorgehen im Bereich der Haus-
halte/Sonstige Verbraucher*innen kann aufgrund 
des hohen Zeitdrucks in der aktuellen Krisensitua-
tion auch erwogen werden, einige Bedingungen 
erst bis zur Zwischenevaluation auszuarbeiten und 
ab Mitte des Jahres 2023 in Kraft zu setzen, um den 
Unternehmen ausreichend Vorlauf und Planungs-
sicherheit zu gewährleisten.

6. Flankierende Maßnahmen

Die Kommission unterbreitet der Bundesregierung 
mit der Gaspreisbremse sowie den Angebots- und 
Nachfrageseitigen Maßnahmen Vorschläge, welche 
die besonderen Belastungen der Gasverbrau cher*in-
nen adressieren und deren Energiekosten für den 
Zeitraum bis Frühjahr 2024 auf ein Niveau begren-
zen, das auch mittelfristig zu erwarten ist („New 
Normal“). Damit wären die Gas-Verbraucher*innen 
in etwa in einem Ausmaß belastet, das auch für 
Haushalte und Unternehmen zu erwarten ist, die 
andere Energieträger, etwa zur Wärmeversorgung, 
nutzen. Die vorgeschlagenen Maßnahmen führen 
somit in etwa zu einer Verdoppelung der Bezugs-

kosten bei Gas und Fernwärme. Sie dürften auto-
matisch auslaufen, sobald die Gaspreise unter die 
Werte von 12ct/kWh für Haushalte bzw. 7 ct/kWh 
für Industriekunden fallen. 

Es dürfte sowohl im Bereich der Haushalte als auch 
der Unternehmen zahlreiche Verbraucher*innen 
geben, die auch bei Entlastung auf das „New Normal“ 
überfordert sind. Die Kommission ist sich dessen 
bewusst und kommt zu dem Schluss, dass für diese 
Akteure weitergehende Hilfsmaßnahmen zur Ver-
fügung stehen müssen. Die Kommission weist jedoch 
in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es sich 
bei diesen Instrumenten nicht um Maßnahmen 
handeln darf, die ausschließlich Gaskund*innen 
zur Verfügung stehen. Wäre dies der Fall, so  
könnte zurecht die Kritik aufkommen, dass Gas-
kund*innen gegenüber Haushalten und Unter-
nehmen, sozialen und kulturellen Einrichtungen, 
Sportvereine und gemeinnützige Organisationen, 
die andere Energieträger nutzen, bevorzugt ent-
lastet werden. Die im Folgenden angeführten wie 
auch weitere Maßnahmen müssten daher dringend 
so konzipiert werden, dass sie unabhängig von den 
genutzten Energieträgern offenstehen, aber gleich-
zeitig nur Verbraucher*innen adressieren, die über 
das „New Normal“ hinaus entlastet werden sollten. 
Dies könnte etwa für Haushalte mit niedrigen Ein-
kommen gelten oder auch für Unternehmen, die 
die Bundesregierung aus strategischen Gründen 
weitergehend entlasten sollte.

Flankierende Maßnahmen für Haushalte

Fähigkeit zu sozial-differenzierten Direkt-
zahlungen des Bundes schaffen

Die Kommission sieht eine gezielte Kompensation 
der privaten wie unternehmerischen Ver brau-
cher*innen außerhalb der Bepreisungssysteme 
durch sozial differenzierte Direktzahlungen als 
grundsätzlich guten Mechanismus an. Derzeit ist 
ein solches Vorgehen nicht möglich, da es keine 
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entsprechende staatliche Infrastruktur gibt. Die 
gesetzlichen Grundlagen sollten daher so schnell 
wie möglich geschaffen und diese operativ umge-
setzt werden. Für Privatpersonen bietet das lau-
fende Gesetzgebungsverfahren zur Änderung der 
Abgabenordnung im Jahressteuergesetz 2022 die 
passende Gelegenheit, um zukünftig solche zielge-
richteten Direktzahlungen zu ermöglichen. Hier 
sollten im geplanten neuen § 139b weitere Merk-
male vorgesehen werden, um eine gezielte Diffe-
renzierung zwischen verschiedenen Verbraucher-
gruppen zu ermöglichen.

Hilfsfonds zum Schutz von Mieter*innen und 
selbstnutzenden Eigentümer*innen

Ergänzend zur einmaligen Entlastung im Dezem-
ber 2022 und zur Gaspreisbremse wird für Härtefälle 
aufgrund von stark gestiegenen Wärmepreisen für 
den Zeitraum 1. Januar2022 – 30. April 2024 ein 
Sofort-Hilfsfonds eingerichtet. Dieser Hilfefonds 
besteht aus zwei Elementen:

	● Zum einen aus einer zinslosen Liquiditätshilfe 
für die Vermieter*innen, die für Ihre 
Mieter*innen bei extremen Preissteigerungen 
für Gas und Fernwärme in Vorleistung gehen. 

	● Zum anderen aus einer vergleichbaren Hilfe für 
Mieter*innen sowie selbstnutzende 
Eigentümer*innen, die von den besonderen 
Preissteigerungen in diesem Zeitraum betroffen 
sind, und über Einmalzahlung und Gaspreis-
bremse nicht ausreichend entlastet werden. 

Umsetzung:

Auch wenn mit dem Wohngeld Plus die Zahl der-
jenigen, die mit dem Wohngeld regelmäßige Heiz-
kostenzuschüsse erhalten, auf 2–3 Millionen Men-
schen wachsen sollte, bleibt der Fonds notwendig, 
um stark belastete Haushalte zu unterstützen, ins-

besondere zur Abfederung der Nebenkostenab-
rechnung für das Jahr 2022, welche erst im Laufe 
des Jahres 2023 zugestellt wird. Der Fonds kann 
unabhängig von der Art des Energieträgers in 
Anspruch genommen werden. Ansprüche auf die 
Leistungen des Fonds hat auf Antrag jede*r Mieter*in 
und selbstnutzende Eigentümer*in bis zu einer  
zu bestimmenden Einkommensgrenze.

Die Grundlage für die Beurteilung des Anspruchs 
und die Berechnung der Unterstützung bilden das 
Einkommen und die Höhe der Energiekosten. 

Die Definition eines Härtefalls und die Durchfüh-
rung des Sofort-Hilfsfonds werden im Detail durch 
Verordnung des Bundes bestimmt.8 

Die Preisanstiege für Wärme betreffen alle 
Büger*innen. Gemäß den VPI Zahlen vom Septem-
ber sind die Preise für den Betrieb einer Gashei-
zung um +68%, für Fernwärme + 36%, für Ölhei-
zungen um 94% und für Heizungen mit sonstigen 
Brennstoffen um 105% gestiegen. Bei den Preisen 
für leichtes Heizöl ist zu erwarten, dass es nicht zu 
einem weiteren starken Anstieg kommt. Die hohen 
Großhandelspreise für Gas sind jedoch noch nicht 
in vollem Maße bei den Haushalten angekommen, 
so dass es ohne Gaspreisbremse hier zu erheblichen 
Preisanstiegen kommen wird. Dennoch könnten 
Haushalte, die nicht mit Gas oder Fernwärme hei-
zen, aufgrund der hohen Kostenanstiege finanziell 
überfordert sein. Auch für diese Haushalte sollte 
aus Solidarität der Zugang zu einem Hilfsfonds 
offen sein. Gleichzeitig kann der Staat nicht die 
gestiegenen Energiekosten für alle Haushalte auf 
Dauer subventionieren. 

Die betroffenen Haushalte könnten in Abhängig-
keit der Temperaturentwicklung eine gewisse 
Summe als monatliche Zahlung erhalten.

8 Härten können sich aus steigenden Gas- und Heizenergiepreisen auch für Kund*innen ergeben, die nicht ans Versorgernetz angeschlossen sind, 
gerade im ländlichen Raum, z. B. wenn sie Flüssiggas aus Kartuschen nutzen. Es ist von der Bundesregierung zu prüfen, wie auch sie Leistungen 
aus dem Härtefallfonds in Anspruch nehmen können.
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Begleitendes Kündigungsmoratorium 

Empfohlen wird ein Kündigungsmoratorium für 
Mietverträge, vergleichbar der gesetzlichen Rege-
lung zur Coronapandemie, das sicherstellt, dass bei 
Glaubhaftmachung niemand gekündigt wird, der 
wegen stark gestiegener Heizkosten seine Neben-
kostenabrechnung oder hohe Preisanpassungen 
nicht fristgerecht bezahlen kann. Mindestens ein 
halbes Jahr Zeit muss den Mieterhaushalten 
gewährt werden, um ihre Energieschulden zu 
begleichen.  Betroffene Mieterhaushalte sollen 
Unterstützung durch die Schuldnerberatung erhal-
ten.  Mit Hilfe des Hilfsfonds werden Energiesper-
ren vermieden. Betroffene Vermieter*innen haben 
einen Anspruch auf Liquiditätshilfe aus dem 
Sofort-Hilfsfonds. 

Wohngeld Plus

Die Soforthilfe sollte so lange aufrechterhalten 
werden, bis das von der Bundesregierung vorge-
schlagene Wohngeld Plus voll administrierbar ist 
und die Bürger*innen ihre Ansprüche tatsächlich 
auch ausbezahlt bekommen, mindestens bis zum 
30. April2024.

Gleichzeitig sollte die Wohngeld-Gesetzgebung, die 
bereits im parlamentarischen Verfahren ist, ohne 
Verzögerungen so abgeschlossen werden, dass ab 
Januar 2023 zwei bis drei Millionen Menschen die 
Heizkostenkomponenten erhalten, die im Gesetz 
für alle Wohngeldempfänger*innen vorgesehenen 
sind. Die vorgeschlagenen Summen für die Heiz-
kosten-Komponente sollten im Hinblick auf die 
enorm steigenden Heizkosten nochmals deutlich 
angehoben werden. Für die Wohngeldämter bedarf 
es einer unverzüglichen Aufstockung des Personals, 
um den Antragsstau zu überwinden und die zeit-
nahe Auszahlung zu ermöglichen. Personen, die 
möglicherweise leistungsberechtigt sind, sollten 
durch öffentliche Stellen wie z. B. die Familienkassen 
über das Wohngeld informiert werden.

Hilfsfonds soziale Dienstleister

Die Gaspreisbremse führt in ihrer Mechanik dazu, 
dass die Energiekosten auch für die sozialen Dienst-
leister (Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Reha-
Kliniken, Sozialkaufhäuser etc.) 2023 weiter spürbar 
über den Werten liegen, die Vergütungs- und Kosten-
erstattungsregelungen der Refinanzierung zu  grun de 
gelegt wurden.

Die kostensenkenden Gaseinsparungen könnten 
kurzfristig nicht notwendigerweise ohne Ange bots-
einschränkungen erreicht werden, die gesellschaft-
lich als nicht vertretbar einzuschätzen sind. Die 
soziale Infrastruktur, insbesondere auch der Ge  sund-
heitseinrichtungen, ist ein zentraler Bestandteil der 
Daseinsvorsorge und muss in der Krise ab  gesichert 
werden, um die Versorgung der Bevölkerung und 
insbesondere der vulnerablen Personengruppen 
sicherzustellen. Langwierige Verhandlungen und 
Schiedsstellenverfahren um Refinanzierungs-
möglichkeiten zwischen Leistungs erbringern und 
Kostenträgern sollten vermieden werden, um Li -
quiditätsengpässe, Insolvenzen und Leistungsein-
schränkungen wirksam zu verhindern. 

Umsetzung:

Der Fonds sollte von den Sozialversicherungsträgern 
implementiert werden und angemessen ausgestattet 
sein. Der genaue Betrag ergibt sich aus den Belas-
tungsermittlungen der Sozialversicherungsträger. 
Aus dem Fonds werden Kostenträgern der sozialen 
Daseinsvorsorge die Gaskosten erstattet, abzüglich 
eines Energiesparbeitrags, die über dem Niveau lie-
gen, das der Leistungsvereinbarung zugrunde lag. 
Soziale Dienstleister nehmen verpflichtend an 
einer kostenlosen Energieberatungsmaßnahme 
teil, um Möglichkeiten des Energiesparens ohne 
Leistungseinschränkung zu prüfen.

Auszahlungen aus dem Fonds sollen spätestens ab 
1. Januar2023 erfolgen und die Kostensteigerungen 
des Winters 2022/2023 (bis April 2024) abdecken. 
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Dabei ist ein realistischer Energiesparbeitrag in Höhe 
von in der Regel fünf Prozent zu berücksichtigen.

Gemeinnützige soziale Einrichtungen können dar-
über hinaus für die entstandenen Kostensteigerun-
gen des Jahres 2022 einen Jahreszuschuss beantragen, 
der sich in einfacher und leicht überprüfbarer Weise 
an der Betriebskostendifferenz zum Vorjahr, abzüg-
lich eines Energiesparbeitrags, orientiert und Mehr-
belastungen über die Einmalzahlung hinaus aus-
gleicht. Antragsverfahren und Voraussetzungen 
sind rechtskonform und dabei so schlank wie mög-
lich zu gestalten. Die Möglichkeit nachträglicher 
Prüfungen und der Verweis auf allgemeine Regeln 
der sozialrechtlichen Finanzierung sowie des Haus-
haltsrechts sichern das Verfahren ab.

Die Ausgestaltung des Hilfsfonds erfolgt in einer 
Verordnung auf der Grundlage von § 26a Abs. 1 
Nummer 3 des Gesetzes zur Änderung des Stabili-
sierungsfondgesetzes zur Reaktivierung und Neu-
ausrichtung des Wirtschaftsstabilisierungsfonds. 
Für einen Kostenausgleich muss gegeben sein: (1) 
die Eigenschaft des sozialen Trägers als öffentlich 
zugelassener und finanzierter Sozialleistungser-
bringer; (2) die trägerspezifischen Betriebskosten-
vergleichszahlen des Vorjahres. Es ist auf ein nied-
rigschwelliges Antragsverfahren zu achten. Dieses 
ist auf die digitale Übersendung des Zulassungs- 
und Leistungsdokuments (z.B. Zuwendungsver-
träge oder Entgeltverträge) sowie der belegten 
Betriebskosten des jeweiligen Vorjahres zu reduzie-
ren. Der Antrag sollte formlos unter Angabe der 
Kostenausgleichssumme möglich sein. 

Für soziale Einrichtungen und Dienste, deren Leis-
tungsträger Kommunen und Länder sind, wie z.B. 
Einrichtungen der Eingliederungshilfe oder der 
Kinder- und Jugendhilfe empfiehlt die Kommis-
sion, dass Länder und Kommunen vergleichbare 
Fonds einrichten.

Flankierende Maßnahmen für die Wirtschaft

Die Gaspreisbremse wird nicht jede denkbare 
unternehmerische Problemlage angemessen auflö-
sen können. Daher ist ein geeigneter Instrumen-
tensatz für die Behandlung von Härtefällen (z.B. 
durch Liquiditätshilfen, Bürgschaften, Zuschüsse, 
Kredite) notwendig. Dieser sollte aber nicht spezi-
fisch an Gasverbraucher gerichtet sein, sondern 
allen Unternehmen offenstehen.

Härtefallprogramm für die Wirtschaft 

	● Mit einem Härtefallprogramm für die Wirtschaft, 
bestehend aus einem Kredit- und Zuschussteil, 
sollte die Lücke zwischen den erwarteten Effek-
ten der Preisbremse, damit nicht abdeckbaren 
besonderen Härtefällen für individuelle Unter-
nehmen geschlossen werden. Das Programm 
könnte zum 1. Januar 2023 starten und bis zum 
Ende der Preisbremse gelten. Es sollte dem 
Grunde nach für alle Branchen, Größenklassen 
und Verbrauchsmuster offenstehen. In der 
Umsetzung der Verordnung sollten die von der 
Kommission vorgeschlagenen Einsparziele 
berücksichtigt werden. 

	● Bevorzugt sollte das kreditbasierte KfW-Sonder-
programm UBR eingesetzt werden. Das Programm 
sollte in Anlehnung an die Kreditprogramme 
aus der Corona-Pandemie konzipiert werden. 
Bei der Ausgestaltung des Härtefallfonds sollte 
immer das Kreditausfallrisiko sowie die fiskali-
schen Kosten zu berücksichtigt werden. Daher 
sollten etwaige Zuschüsse gasverbrauchsunab-
hängig ausgestaltet und strikt nur am Entlastungs-
bedarf auszurichtet werden, der sich durch his-
torische Verbräuche (vor dem 30.09.22) und 
Preise ergibt. Eine Günstigerstellung von Gas-
verbrauchern gegenüber Verbrauchern anderer 
Energieträgern sollte vermieden werden. Im 
Regelfall ist die Gleichstellung durch die Gas-
preisbremse erreicht.
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Substitutionsprodukt Gas

Beim „Substitutionsprodukt Gas“ handelt es sich 
um ein Instrument, mit dem die langfristige Um -
rüstung von Gas auf klimafreundliche Technolo-
gien bei Industriekund*innen unterstützt werden 
soll. Die Nachfrage soll durch das Instrument auf 
„grüne“ Energieträger umgelenkt werden. Hierbei 
dient das Instrument dazu, den Unternehmen die 
notwendige Sicherheit und Planbarkeit für den 
Fuel Switch zu geben. 

Die Kommission betont die Wichtigkeit eines Aus-
schreibungsansatzes, damit die effizientesten Opti-
onen unterstützt werden. Gedanklich lehnt sich 
das Modell an die Ausschreibungen zum Kohleaus-
stieg an. Aufgrund der Dringlichkeit einer Substitu-
tion von Gas soll nach Auffassung der Kommission 
auch die übergangsweise, aber kurzfristig mögliche 
Umstellung von Gas auf andere fossile Energieträger 
wie Erdöl vom „Substitutionsprodukt Gas“ 9 um -
fasst sein.  Die Anreize für einen solchen Fuel Switch 
sind zwar bereits durch die stark gestiegenen Gas-
preise hoch. Durch explizite Aufnahme in das Sub-
stitutionsprodukt könnten jedoch zusätzliche 
Potenziale erschlossen und die Planbarkeit für die 
Versorger erhöht werden. Langfristig sollte das Ins-
trument allerdings einer nachhaltigen Dekarboni-
sierung dienen. Es ist aber jetzt zu entscheiden, ob 
das Instrument auch dann genutzt werden kann, 
wenn zunächst „nur“ ein Wechsel auf Erdöl erfolgt 
oder zugleich eine mittel- und langfristige Dekar-
bonisierungswirkung erbracht werden muss; ggf. 
können auch zwei getrennte, aber miteinander kom-
binierbare Instrumente implementiert werden.

Gasverbraucher*innen (Industriekunden) bieten in 
der Ausschreibung die Reduktion der mit dem Gas-
netzbetreiber vertraglich vereinbarten Netzanschluss-
leistung auf eine niedrigere Netzanschlussleistung. 
Die Ausschreibungen finden im Zeitraum bis zum 
Auslaufen der Gaspreisbremse statt. Grundlage ist 

die tatsächlich in einem Referenzzeitraum (z. B. den 
vergangenen fünf Jahren) in Anspruch genommene 
durchschnittliche  Bezugsleistung des Gasverbrau-
chers (MW), oder der jährliche Gasbezug. Hiervon 
kann der/die Gasverbraucher*in auch Teilmengen 
anbieten, etwa, wenn für einzelne Prozesse ein Rest-
verbrauch an Gas notwendig bleibt. Mit Blick auf 
die Reduktion der Netzanschlussleistung muss der/
die Gasverbraucher*in sich dauerhaft, z. B. für min-
destens drei Jahre, binden. Bei einem fossilen Fuel 
Switch kann auch eine kürzere Bindungsdauer er -
wogen werden, sofern dies im Ergebnis dem Kli-
maschutz dient und sich nicht auf einen reinen 
Rück-Switch auf die vorher genutzte, gasbasierte 
Technologie beschränkt.  

Neben der angebotenen Reduktion der Netzan-
schlussleistung sollen auch die Vollbenutzungs-
stunden des Gasverbrauchs im Referenzzeitraum 
bei der Reihung der Gebote im Zuschlagsverfahren 
berücksichtigt werden. Die Zuschlagsreihenfolge 
ergibt sich damit anhand einer Kombination aus 
dem gebotenen Preis, der Reduktion der Anschluss-
leistung und den historischen Vollbenutzungsstun-
den (Euro/MWh). So wird sichergestellt, dass mit 
der reduzierten Netzanschlussleistung auch subs-
tantielle Gasmengen erfasst werden. 

Klimafreundliche Projekte sowie Projekte mit  
kürzeren Realisierungsfristen sollten im Ausschrei-
bungsverfahren bevorzugt werden. Dies kann z. B. 
über die Gestaltung der Reihung im Zuschlags-
verfahren oder aber durch die Bildung von ent-
sprechenden Töpfen geschehen. 

Auf diese Weise liefert dieses Instrument einen 
Beitrag zur Entschärfung der aktuellen Gasmangel-
situation und verbindet dieses Bestreben zudem 
mit Zielen der Energiewende. Auch ist in diesem 
Rahmen die Unterstützung bei der Umsetzung von 
Effizienzmaßnahmen denkbar, wodurch nachhaltig 
Netzanschlussleistung und verbrauchte Gasmengen 

9 Vgl. Zwischenbericht der Kommission, S. 11. 
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reduziert werden können. Durch die Anzeige einer 
Investition wird sichergestellt, dass die Produktion 
des Unternehmens weiter erfolgen kann. 

Anpassung §50g EnWG um Toleranz band-
verträge – Problemstellung

In §50g EnWG werden zunächst nur die in Verträgen 
verpflichtend abzunehmenden Mindestmengen 
handelbar gemacht und die Opportunitätskosten 
der Verwendung im Unternehmen an das Markt-
preisniveau angepasst. Für Verträge, die eine Band-
breite der Abnahme vorsehen, sind die Opportuni-
tätskosten der unternehmensinternen Verwendung 
weiterhin das (niedrige) vertraglich festgelegte Preis-
niveau. Zu diesem Preisniveau fragt das Unterneh-
men ggf. eine volkswirtschaftlich ineffizient große 
Menge Gas nach, weil im Zweifel das Versorgungs-
unternehmen die tatsächlichen Kosten der Gas-
nachfrage trägt. 

Viele gewerbliche Lieferverträge beinhalten Band-
breitenklauseln. In solchen Fällen ist faktisch der 
finanzielle Anreiz zum Gassparen stark reduziert, 
weil innerhalb der Bandbreite niedrige Preise ver-
einbart sind. Die Praxis zeigt, dass die Vertragspar-
teien sich hier oft nicht auf eine Anpassung der 
Verträge einigen können, weil beide Seiten sich 
übervorteilt sehen

Die Kommission hält eine Regelung der Bundes-
regierung für erforderlich, mit der Unternehmen 
stärker von den marktlichen Preisanreizen zum 
Einsparen von Gas profitieren können, ohne dass 
ihre bestehenden Verträge entwertet werden.  

Reverse Auctions 

Bei Reverse Auctions würde es sich im vorliegenden 
Kontext um Auktionen handeln, bei der Industrie-
kunden verbindliche Angebote zur Reduktion des 
Gasverbrauches abgeben. Es ist zu berücksichtigen, 
dass Industriekunden, die vertraglich über das kon-
trahierte Gas verfügen können, dieses entsprechend 

auf den bestehenden Märkten veräußern können. 
Für diese Kunden wäre aus Sicht der Kommission 
ein paralleler Marktplatz nicht sinnvoll oder not-
wendig. 

Im Kern kann sich das Instrument damit nur an 
Industriekunden richten, die aus vertraglichen 
Gründen eingesparte Mengen nicht vermarkten 
können. Die ist z.B. bei Lieferverträgen mit Band-
breitenklauseln der Fall. In Bezug auf den hier rele-
vanten § 50g EnWG empfiehlt die Kommission an 
anderer Stelle bereits eine gesetzgeberische Lösung. 
Es ist davon auszugehen, dass bei einer entspre-
chenden Auflösung der vertraglichen Hemmnisse 
die bestehenden Gasmärkte für diese bisher in den 
Verträgen „gefangenen“ Kunden einen ausreichen-
den Anreiz darstellt, diese Mengen dem Markt 
dann zur Verfügung zu stellen. 

Die Ausgestaltung eines effektiven und praktischen 
Umsetzungsvorschlags für Auktionen schätzt die 
Kommission zudem als sehr herausfordernd ein. 
Arbitragemöglichkeiten zwischen den Auktionen 
und den bestehenden Märkten müssten wirksam 
unterbunden werden.  Auch das Risiko, dass Kun-
den ihren Verbrauch zunächst erhöhen, um diesen 
dann gegen Entgelt wieder zu reduzieren, muss 
berücksichtigt werden. Zudem muss vermieden 
werden, dass Einsparungen, die der Kunde ggf. 
bereits vorgenommen hat, nochmal vergütet wer-
den. Es ist aus Sicht der Kommission fraglich, ob 
diese Risiken wirksam unterbunden werden kön-
nen. Vor diesem Hintergrund empfiehlt die Kom-
mission derzeit nicht die Einführung von Reverse 
Auctions. 

Transformationsinstrumente

Die kurzfristigen Herausforderungen der Gaskrise 
sollten zugleich damit verbunden werden, kleine 
wie große industrielle Erdgasverbraucher bei der 
Umstellung ihrer Produktionsprozesse auf klima-
freundliche Verfahren zu unterstützen. Ein Teil die-
ser transformativen Produktionsverfahren basiert 
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nicht nur auf dem Einsatz emissionsfreier Energie-
träger wie klimaneutralem Strom oder klimaneut-
ralem Wasserstoff, sondern auch auf der Einfüh-
rung neuer technologischer Verfahren. Sowohl für 
die Investitionen in solche Verfahren als auch die 
Schließung der Kostendeckungslücke für die ener-
giebedingten Betriebskosten werden für die Hoch-
laufphase der transformativen Technologieseg-
mente auch jenseits der CO2-Bepreisung staatliche 
Flankierungsmaßnahmen erforderlich. Für die 
Grundstoffindustrien sind hierzu wirkungsvolle 
Instrumente (Klimaschutzverträge für die Grund-
stoffindustrien etc.) in Vorbereitung. Gerade für 
kleine und mittlere Unternehmen steht eine ver-
gleichbare Unterstützung noch aus.

Vor diesem Hintergrund und mit Blick auf die 
Anforderungen bzgl. Standortsicherung und Trans-
formationsunterstützung im Kontext der Gas-
preisbremse im industriellen Bereich, schlägt die 
Kommission die Prüfung und Entwicklung eines 
Transformationspaketes für Unternehmen vor, das 
so insbesondere kleinen und mittleren Unterneh-
men zusätzliche Anreize für eine beschleunigte 
Transformation setzt und damit hilft, den Gas-
verbrauch dieser Unternehmen zu senken.

	● Zusicherung von Investitionsbeihilfen für die 
Einführung transformativer Produktionsverfah-
ren (auf Basis Strom, Wasserstoff oder von 
CCUS) und/oder

	● Gewährung von Betriebskostenbeihilfen für den 
Einsatz von klimaneutral erzeugtem Strom oder 
Wasserstoff (über Industriestrompreis-CfDs, 
Kostenausgleich für klimaneutralen Wasserstoff) 
und/oder

	● Spezifische Berücksichtigung dieser Unterneh-
men im Zuge der Infrastrukturplanungen für 
die Wasserstoff-Startnetze.

Dieses Instrument der Klimaschutzverträge Plus 
(KSV+) könnte sich an den komplexeren Regularien 
der geplanten Klimaschutzverträge für die Grund-
stoffindustrien (KSV) orientieren, sollte aber auf  

die spezifische Situation kleiner und mittlerer Unter-
nehmen ausgerichtet und könnte um eine Investi-
tions- und Infrastrukturkomponente erweitert 
werden. Damit würde dieses primär durch die Be -
wältigung der Gaskrise motivierte Instrument auch 
zur Pilotierung zusätzlicher Instrumente für ein 
größeres Portfolio von Flankierungsinstrumenten 
für die Transformation der Industrie zur Klima-
neutralität bilden. Doppelförderungen durch die 
beschriebenen Transformationsinstrumente und 
das Substitutionsprodukt sollten geprüft und ver-
mieden werden.

Liquidität

Ein liquider Terminmarkt für Gas und Strom ist 
essentiell für Besicherung von Energieerzeugern 
und -versorgern. Eingriffe und Maßnahmen, die 
den Terminmarkt unattraktiver werden lassen, sind 
zu vermeiden. Eigenhandel von Marktakteuren 
sollte auch in Zukunft nicht behindert oder zusätz-
lich besteuert werden. Staatlich regulierte Akteure 
sollten marktüblich aktiv am börslichen und außer-
börslichen Terminmarkt teilnehmen, etwa bei  
der Vermarktung der gespeicherten Gasmengen 
durch THE.

Die hohe Volatilität, mit bisher unbekannten 
sprunghaft starken Preisanstiegen, führt in der 
aktuellen Situation zu extrem hohen Liquiditätsan-
forderungen an die Energieversorgungsunterneh-
men. Die notwendige finanzielle Liquidität zur 
Beschaffung der Energie für zukünftige Lieferperi-
oden stellt bereits ein Vielfaches der vorhandenen 
finanziellen Liquidität der Energieversorgungsun-
ternehmen dar. Dies führt zu einer sich selbst ver-
stärkenden Wirkungskette, da sich einige Akteure 
zu diesen Bedingungen vom Markt zurückziehen 
müssen, so dass die Marktliquidität/Liquidität am 
Großhandelsmarkt weiter abnimmt. In der Folge 
steigen die Volatilität und damit die finanziellen 
Liquiditätsanforderungen noch weiter an. Es gilt, 
diesen Teufelskreis mittels entsprechender Liquidi-
tätsinstrumente zu durchbrechen.
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Liquiditätsstützende Maßnahmen würden dabei 
zunächst das Risiko des rein liquiditätsbedingten 
Ausfalls gesunder und ertragsstarker Energieunter-
nehmen reduzieren. Zudem würden dadurch Ter-
mingeschäfte mit Strom und Gas zukünftig wieder 
vermehrt stattfinden können. Die geschaffene 
Marktliquidität hätte zugleich eine dämpfende 
Wirkung auf die Volatilität der Börsenpreise und 
hätte damit auch wieder eine Reduktion der  
Risikoprämien zur Folge.

Ab dem 1. Januar 2023 muss sichergestellt sein, 
dass jedem Unternehmen hinsichtlich seiner beab-
sichtigten Gasversorgung ein Angebot unterbreitet 
wird. Sofern trotz liquiditätsstützender Maßnah-
men Unternehmen zu aktuellen, marktgerechten 
Konditionen zum Ende des Jahres 2022 kein Ange-
bot für einen Gasliefervertrag unterbreitet werden, 
soll die Bundesregierung darüberhinausgehende 
Maßnahmen treffen, ggf. ist der Versorger z. B. gegen 
Ausfallrisiken zu schützen. Unter den aktuellen 
Rahmenbedingungen ist es aus Sicht der Kommis-
sion nachvollziehbar, dass Lieferverträge im Ein-
zelfall mit kürzeren Fristen, einer kurzfristigeren 
Preisbildung und ggf. gegen Vorkasse angeboten 
werden. Auch kann es unter Umständen auch 
erforderlich sein, Liquiditätsunterstützung zu 
geben. 
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